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Teil A - Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 - Vertragsgrundlagen

1. Vertragsgrundlagen sind Ihr Versicherungsantrag samt den als Vertragsgrundlagen ausgewiesenen
Beilagen, die Polizze, allféllige Zusatzvereinbarungen zu lhrer Polizze, gesetzliche Bestimmungen
und die vorliegenden Versicherungsbedingungen. Sofern zur Polizze Nachtrage oder Polizzen-
Neufassungen ausgefertigt werden, sind diese ebenfalls Vertragsbestandteil.

2. Weicht der Inhalt der Polizze von lhrem Antrag ab, so ist diese Abweichung in der Polizze
gesondert gekennzeichnet. Die Abweichungen gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb
eines Monats nach Empfang der Polizze schriftlich widersprechen.

Artikel 2 - Wo kdénnen Anspriiche aus dem Vertrag gerichtlich geltend gemacht werden?

Wir kénnen Klagen gegen Sie bei dem fiir Inren Wohnsitz zustandigen Gericht erheben. Sie kdnnen uns
ebenfalls an dem fir Ihren Wohnsitz zustandigen Gericht klagen.

Artikel 3 - Welches Recht gilt?

Fur diesen Vertrag gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts sowie des
UN Kaufrechts.

Artikel 4 - Welche Gefahrenumstéande miissen Sie uns bei Vertragsabschluss mitteilen?

Als Versicherungsnehmer missen Sie uns bei Vertragsabschluss alle bekannten Umstande, die fur die
Ubernahme der Gefahr durch uns erheblich sind, vollstandig und wahrheitsgemaR bekanntgeben. Als
erheblich gelten im Zweifel jene Umstande, nach denen Sie von uns ausdriicklich und in geschriebener Form
befragt wurden. Haben Sie diese Pflicht schuldhaft verletzt, kbnnen wir als Versicherer nach Maf3gabe der
§§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) vom Vertrag zurticktreten und werden in diesem
Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Unser Recht als Versicherer, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung Uber Gefahrenumstande anzufechten,
bleibt unberthrt (§ 22 VersVG).

Artikel 5 - Was miissen Sie im Fall einer Gefahrerh6hung beachten?

1. Nach Vertragsabschluss dirfen Sie ohne unsere Einwilligung keine Gefahrerhéhung vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangen Sie Kenntnis von einer
Gefahrerhéhung, die ohne lhr Wissen oder ohne lhren Willen eingetreten ist, so miissen Sie uns
diese unverziglich in geschriebener Form mitteilen.

Jede Aufnahme einer gewerblichen oder landwirtschaftlichen Nutzung des versicherten
Gebaudes bzw. versicherten Grundstlicks - dies gilt auch fir die bloRe Einstellung von
betrieblich oder landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen oder die Einlagerung von gewerblichen
oder landwirtschaftlichen Betriebsmitteln oder Erzeugnissen - stellt eine Gefahrenerhéhung dar,
die von Ihnen angezeigt werden muss.

2. Tritt eine Gefahrerhdhung nach Vertragsabschluss ein, kdnnen wir als Versicherer den Vertrag
kindigen. Nach §§ 23 - 31 VersVG sind wir auch dann von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
Sie eine der unter Punkt 1 genannten Pflichten verletzen.

3. Die Bestimmungen aus Punkt 1 und 2 gelten ebenso fir eine Gefahrerhdhung, die in der Zeit
zwischen Antragsstellung und Antragsannahme eingetreten ist und uns bei Annahme des Antrages
nicht bekannt war.

Artikel 6 - Welche Sicherheitsvorschriften miissen Sie beachten?

1. Verletzen Sie gesetzliche, behdrdliche oder mit uns im Rahmen der Versicherungsbedingungen
vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder dulden Sie deren Verletzung, kénnen wir innerhalb eines
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Monats nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, die Versicherung mit
einmonatiger Frist kiindigen. Wird der Zustand der vor Verletzung der Sicherheitsvorschriften
bestanden hat wieder hergestellt, erlischt unser Kiindigungsrecht.

Sicherheitsvorschriften sind Vereinbarungen, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte
Obliegenheiten zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder zum Zweck der Verhitung einer
Erhdhung der Gefahr Gbernimmt, wie insbesondere Obliegenheiten im Sinne des Artikels 28 der
Allgemeinen Bedingungen fur die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start.

Tritt ein Schadenfall nach Verletzung der Sicherheitsvorschriften ein und beruht die Verletzung auf
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit durch Sie, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Unsere
Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Schadenfalles oder wenn sie keinen Einfluss auf den Umfang der Entschadigung gehabt
hat, oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der in Punkt 1 beschriebenen Frist die
Kindigung nicht erfolgt war.

Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhéhung verbunden, finden die
Bestimmungen Uber die Gefahrerhdhung aus Artikel 5 Anwendung.

Artikel 7 - Was ist die Versicherungsperiode (das Versicherungsjahr) und wie regelt sich die
Vertragsdauer?

1.

Als Versicherungsperiode (Versicherungsjahr) gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht fir eine
kiirzere Zeit abgeschlossen wurde, der Zeitraum eines Jahres. Dies gilt auch dann, wenn Sie die
Jahrespramie vertragsgemal in Teilbetragen bezahlen.

Die erste Versicherungsperiode (das erste Versicherungsjahr) beginnt am ersten Tag 00:00 Uhr
des Monats, der auf den Versicherungsbeginn folgt. Fallt der Versicherungsbeginn auf den
ersten Tag eines Monats, so beginnt die erste Versicherungsperiode (das erste
Versicherungsjahr) mit diesem Tag. Jede weitere Versicherungsperiode (jedes weitere
Versicherungsjahr) beginnt an jenem Tag des Folgejahres 00:00 Uhr, der dem Tag des Beginns
der ersten Versicherungsperiode (des ersten Versicherungsjahres) entspricht. Die
Versicherungsperiode (das Versicherungsjahr) endet jeweils am Vortag 24:00 Uhr unmittelbar
vor dem Beginn der nachsten Versicherungsperiode (dem nachsten Versicherungsjahr). Das
Ende der letzten Versicherungsperiode (dem letzten Versicherungsjahr) entspricht in Tag und
Uhrzeit dem Versicherungsende.

Betragt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlangert sich der Vertrag jeweils um
ein Jahr, wenn er nicht ein Monat vor Ablauf gekindigt wird. Dazu gelten die Regelungen in
Artikel 19 zur stillschweigenden Vertragsverlangerung. Betragt die Vertragsdauer weniger als ein
Jahr, endet der Vertrag ohne Kiindigung.

Artikel 8 - Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1.

Der Versicherungsschutz beginnt bei fristgerechter Bezahlung der ersten oder einmaligen Pramie
samt Versicherungssteuer (im Folgenden kurz: Pramie) mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn.
Die Zahlungsfrist ist im Artikel 9 - Was missen Sie bei der Pramienbezahlung beachten - geregelt.

Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlésung der Polizze beginnen (vorlaufige Deckung), ist die
ausdrickliche Zusage der vorlaufigen Deckung durch uns erforderlich. Sie endet mit der
Aushandigung der Polizze. Wir sind berechtigt, die vorlaufige Deckung mit einer Frist von einer
Woche schriftlich zu kiindigen. Uns gebiihrt in diesem Fall die auf die Zeit des
Versicherungsschutzes entfallende Pramie.

Artikel 9 - Was miissen Sie bei der Pramienzahlung beachten?

1.

Die erste oder die einmalige Pramie einschlieBlich Steuern ist von lhnen innerhalb von 14 Tagen
nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten
Antragsannahmeerklarung) und Aufforderung zur Prémienzahlung zu bezahlen. Die Folgepramien
sind zu den vereinbarten Falligkeitsterminen zu bezahlen.
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2. Ein Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit und zum Kuindigungsrecht des Versicherers und
weiteren Rechtsfolgen (insbesondere Mahnkosten und Kosten fur Pramienklagen) fuhren. Die
Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sind in den §§ 38, 39, 39a und 91
VersVG geregelt.

3. Waren Sie an der rechtzeitigen Zahlung der Erst-, Einmal- oder Folgepramie ohne Ihr Verschulden
verhindert, so beginnt der Versicherungsschutz ebenfalls mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn.
Bei schuldhaftem Verzug besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Zahlung. Fir den
Zahlungsverzug mit einem Teil der Erst- oder Folgepramie gilt § 39a VersVG: Ist der
Versicherungsnehmer blof3 mit nicht mehr als 10 vH der Jahrespramie, hochstens aber mit 60 Euro
im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

4. Neben der Pramie verrechnen wir Geblihren, die der Abgeltung von Mehraufwendungen dienen, die
durch lhr Verhalten veranlasst worden sind (z.B. Mahngebuhren).

5. Wird der Versicherungsvertrag wahrend der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig von Ihnen
aufgeldst, so geblhrt uns fir die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit die Pramie, soweit nicht
Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der
Vertragslaufzeit wegen Wegfalls des Interesses, gebiihrt uns jene Pramie, die wir hatten erheben
kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu jenem Zeitpunkt beantragt worden ware, in dem wir
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.

Artikel 10 - Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie vom Vertrag zuriicktreten?
Die geltenden Ruicktrittsrechte entnehmen Sie dem Antrag und der Polizze.
Artikel 11 - Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens

Nach Eréffnung des Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens Gber Ihr Vermdgen bzw. der Anordnung der
Zwangsverwaltung Uber Ihre Liegenschaft kdnnen wir den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kindigen.

Artikel 12 - Mehrfache Versicherung; vereinbarter Selbstbehalt

1. Nehmen Sie fiir das versicherte Interesse bei einem anderen Versicherer eine Versicherung gegen
dieselben Gefahren auf, missen Sie uns unverziglich den anderen Versicherer und die
Versicherungssumme anzeigen.

2. Wurde vereinbart, dass Sie einen Teil des Schadens selbst tragen (vereinbarter Selbstbehalt), so
dirfen Sie fUr diesen Teil keine andere Versicherung nehmen. Andernfalls wird die Entschadigung so
ermafigt, dass Sie den vereinbarten Teil des Schadens selbst tragen mussen.

3. Haben Sie gegenstandliche Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025 mit einem
generellen Selbstbehalt vereinbart, so gilt dieser Selbstbehalt fiir alle Deckungen in den Teilen B bis
G und J, auch wenn in diesen geringere Selbstbehalte ausgewiesen sind. Sind diese hoher als der
vereinbarte generelle Selbstbehalt, so gelten die héheren Selbstbehalte.

Artikel 13 - Schadenfall

Melden Sie jeden Schadenfall (Versicherungsfall, Leistungsfall) unverziglich und beachten Sie auch die
entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden Versicherungsbedingungen. Siehe dazu auch Artikel
29 — Was mussen Sie im Schadenfall tun?

Artikel 14 - Begrenzung der Entschadigung

Die Versicherungssumme bildet die Grenze flr die Ersatzleistung, und zwar ist die Ersatzleistung fur die

unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die flr die betreffende Position
angegebene Versicherungssumme begrenzt.
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Artikel 15 - Was passiert bei schuldhafter Herbeifiihrung eines Schadenfalles oder bei

1.

Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt?

Wird ein Schaden von |hnen vorsatzlich oder grob fahrlassig herbeigefiihrt, sind wir von jeder
Verpflichtung zur Leistung aus diesem Schadenfall frei.

Werden nach Eintritt eines Schadenfalles zu erfullende Obliegenheiten von Ihnen grob fahrldssig
oder vorsétzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit nach MaRgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein.

Sind Sie wegen des herbeigeflihrten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der
Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschadigung begangenen Betruges oder
Betrugsversuches rechtskraftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt.

Artikel 16 - Wann erhalten Sie eine Entschadigungszahlung?

1.

4.

Die Entschadigung ist erst nach ihrer vollstandigen Feststellung fallig. Es kann jedoch einen Monat
nach Anzeige des Schadens als Teilzahlung jener Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist. Kann infolge eines Verschuldens von lhnen die Entschadigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden, ist der Lauf der Frist so lange gehemmt.

Wir sind berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, wenn

a) Zweifel Gber Ihre Berechtigung zum Zahlungsempfang bestehen, und zwar bis zur Beibringung
des erforderlichen Nachweises;

b) eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen Sie
eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung.

Wird der Entschadigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr gerichtlich geltend
gemacht, nachdem wir lhnen gegentber den erhobenen Anspruch zumindest mit der Anfiihrung
einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und der diesbezlglichen gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt haben, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Im Ubrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG zur Entschadigungszahlung.

Artikel 17 - Rechtsverhaltnis nach dem Schadenfall

1.

Nach Eintritt des Versicherungsfalls konnen wir kiindigen, wenn wir den Anspruch auf die
Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungsleistung erbracht haben
oder wenn Sie einen Anspruch auf Vertragsleistung arglistig erhoben haben. Die Kiindigung ist
innerhalb eines Monats von uns vorzunehmen

¢ nach Anerkennung dem Grunde nach;
e nach erbrachter Versicherungsleistung;
e nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung.

Die Kiindigung hat unter Einhaltung einer einmonatigen Kiindigungsfrist zu erfolgen. Falls Sie einen
Anspruch arglistig erhoben haben, kbnnen wir mit sofortiger Wirkung kiindigen.

Nach Eintritt des Versicherungsfalls kbnnen Sie in den in Punkt 1 genannten Fallen kiindigen,
dariber hinaus auch noch wenn wir einen gerechtfertigten Anspruch auf die Versicherungsleistung
ablehnen oder seine Anerkennung verzdgern. In allen Fallen ist die Kindigung innerhalb eines
Monats von Ihnen vorzunehmen

e nach Anerkennung dem Grunde nach;

¢ nach erbrachter Versicherungsleistung;
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e nach Ablehnung des gerechtfertigten Anspruches auf die Versicherungsleistung;
¢ nach Rechtskraft des Urteiles im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht;
e nach Falligkeit der Versicherungsleistung bei Verzégerung der Anerkennung (Artikel 18).

Die Kuindigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
erfolgen.

3. Uns steht die bis zur Vertragsauflosung anteilige Pramie zu.

Artikel 18 - In welcher Form miissen Sie Erklarungen abgeben?

1.

Die Rucktrittserklarung unterliegt ausschlief3lich den in der Rucktrittsrechtsbelehrung genannten
Formvorschriften.

Fur samtliche sonstigen Anzeigen, Erklarungen und Informationen, die Sie als Versicherungsnehmer
an uns, als Versicherer richten, ist die geschriebene Form erforderlich, sofern die Schriftform nicht
ausdrucklich und mit gesonderter Erklarung vereinbart wurde.

Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus der die
Person des Erklarenden hervorgeht. Eine eigenhandige Unterschrift des Erklarenden ist in der
geschriebenen Form nicht erforderlich. Anzeigen, Erklarungen und Informationen in geschriebener
Form kénnen zum Beispiel per Telefax, E-Mail oder auf dem Postweg Ubermittelt werden.

Schriftform bedeutet, dass dem Erklarungsempfanger das Original der Erklarung mit eigenhandiger
Originalunterschrift des Erklarenden zugehen muss. Auch eine qualifizierte elektronische Signatur
(gemaR § 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz) erfillt das Schriftformerfordernis.

Die geschaftliche Korrespondenz sowie samtliche Erklarungen durch uns erfolgen in
geschriebener Form oder in Schriftform und in deutscher Sprache. Die Versicherungspolizze wird
in deutscher Sprache ausgestellt.

Wenn Sie lhren Wohnort wechseln, missen Sie uns |hre neue Adresse mitteilen. Andernfalls richten
wir unsere Erklarungen rechtswirksam an die letzte von lhnen uns bekanntgegebene Adresse. Wenn
Sie lhren Wohnort in ein Land auBerhalb Europas verlegen, miissen Sie uns eine Person innerhalb
Osterreichs benennen, die bevollméchtigt ist unsere Erklarungen an Sie entgegenzunehmen. Nach
Erhalt des Versicherungsfalls kdnnen wir eine Ablehnung, einen Rucktritt oder eine Anfechtung auch
von einem berechtigten Dritten gegeniiber rechtswirksam erklaren.

Artikel 19 - Wann kommt es zu einer stillschweigenden Verlangerung des Versicherungsvertrages?

1.

Der Vertrag gilt zunachst fir die in der Polizze festgesetzte Dauer. Betragt diese mindestens ein
Jahr, gilt das Versicherungsverhaltnis jedes Mal um ein Jahr verlangert, wenn es nicht spatestens
einen Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit von einem der Vertragspartner in geschriebener Form
gekundigt worden ist. Die Kiindigung wird erst mit Zugang beim anderen Vertragspartner wirksam
und ist rechtzeitig, wenn sie spatestens ein Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages einlangt.
Langt die Kiindigung rechtzeitig ein, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der vereinbarten
Vertragslaufzeit.

Sind Sie Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), kdbnnen
Sie ein Versicherungsverhaltnis, das Sie fiir eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen
sind, zum Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres in geschriebener Form
kiindigen (Kindigungsfrist ebenfalls ein Monat).

Erfolgt jedoch keine Kindigung, kdnnen in der Folge beide Vertragspartner den damit auf

unbestimmte Zeit abgeschlossenen Versicherungsvertrag jeweils zum Ablauf eines
Versicherungsjahres kiindigen. Fir diese Kiindigung gelten obige Bestimmungen analog.
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4. Fur Versicherungsvertrage, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des

Versicherungsnehmers gehoéren (sogenannte Verbrauchervertrage, das sind Vertrage mit
Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG) gelten folgende Vereinbarungen:

a) Wir verpflichten uns, Sie frihestens funf und spatestens drei Monate vor Ablauf der
vereinbarten Vertragsdauer dariiber zu informieren, dass Sie den Versicherungsvertrag zum
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer kiindigen kdnnen. Weiters verpflichten wir uns, Sie Uber
die mit der Kiindigungsmaglichkeit verbundenen Rechtsfolgen zu informieren (siehe dazu die
folgenden Punkte b und c).

b) Sie haben ab Zugang der oben erwahnten Verstandigung - aber auch schon davor - die
Mdoglichkeit, ihren Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer zu
kiindigen. Auch fir diese Kiindigung gelten die Bestimmungen von Punkt 1.

c) Wenn lhre Kiindigung nicht spatestens ein Monat vor Ablauf der Vertragsdauer bei uns einlangt,
verlangert sich der Versicherungsvertrag auf unbestimmte Zeit. Der damit auf unbestimmte Zeit
abgeschlossene Versicherungsvertrag kann von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer
Klndigungsfrist von einem Monat jeweils zum Ablauf eines Versicherungsjahres gekiindigt
werden. Auch fir diese Kiindigung gelten die Bestimmungen von Punkt 1.

5. Betragt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kindigung.

Artikel 20 - Schaden durch Terrorakte

1.

Ausschluss von Schaden durch Terrorakte

Neben den in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen fiir die Eigenheimversicherung
WohnlichER GO! Start 2025 angefiihrten nicht versicherten Schaden, sind zusatzlich
ausgeschlossen - sofern sie Uberhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind - ohne
Rucksicht auf andere mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, die zur gleichen Zeit oder in einer vom
Schaden abweichenden Reihenfolge stattfinden, jegliche Art von Schaden, Verlusten, Kosten oder
Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im
Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch - sofern sie Uberhaupt Gegenstand des
Versicherungsvertrages sind - jegliche Art von Schaden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die
direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit
Handlungen, die zur Einddmmung, Vorbeugung oder Unterdriickung von Terrorakten ergriffen
werden oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung
politischer, ethnischer, religidser, ideologischer oder dhnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevdlkerung oder Teilen der Bevdlkerung zu verbreiten und dadurch auf eine
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. Sind Sie als Versicherungsnehmer
Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so haben Sie nachzuweisen, dass ein
Schaden weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang mit einem Terrorakt steht.

Einschluss von Schaden durch Terrorakte

Der Ausschluss gemaR Punkt 1 wird nach Maligabe der nachfolgenden Bestimmungen aufgehoben.
Das Risiko von Schaden durch Terrorakte wird von uns als Versicherer in den Osterreichischen
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, dessen Mitglieder ausschliel3lich
entsprechend ihrem Anteil haften.

2.1 Ausgeschlossene Schaden:

Im Rahmen dieser Bestimmung besteht, unabhangig vom Gegenstand des
Versicherungsvertrages, keine Deckung fir
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22

23

24

25

a) Betriebsunterbrechungsschaden jeglicher Art, die sich aus dem Einschluss von
Rickwirkungsschaden fur Abnehmer- und Zuliefererrisiken oder aus
Zugangsbeschrankungen ergeben;

b) Schéaden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch einen
Ausfall von Versorgungsleistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation)
verursacht werden;

c) Schaden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch biologische
oder chemische Kontamination verursacht werden; unter Kontamination ist die
Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung von
Sachen aufgrund der Auswirkungen chemischer und/oder biologischer Substanzen zu
verstehen.

d) Schaden im Rahmen einer Transport- oder Kunstgegenstandeversicherung.

Ortlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in Osterreich gelegenen versicherten Risiken.
Entschadigungshdchstgrenze

Schaden durch Terrorakte sind pro Kalenderjahr bis zur Hohe der Gesamtversicherungssumme
(Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung zusammen), ist diese jedoch hdher als
5.000.000 Euro, dann nur bis zu diesem Betrag, versichert.

Diese Entschadigungshochstgrenze unterliegt keiner Wertanpassung. Sie stellt die maximale
Entschadigung je versichertem Risikoort und Versicherungsnehmer dar und zwar auch dann,
wenn mehrere Versicherungsvertrage, die (iber den Osterreichischen Versicherungspool
versichert sind, fir das vom Schaden betroffene Risiko bestehen.

Klrzung der Entschadigung

Das Risiko von Schaden durch Terrorakte wird von uns in den Osterreichischen
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, der fiir versicherte Schaden
durch Terrorakte pro Schadenereignis und pro Kalenderjahr eine Entschadigungsgrenze von
200.000.000 Euro zuziglich allfalliger Staatshaftung vorsieht. Ubersteigen die versicherten
Schaden durch Terrorakte bei den in den Pool eingebrachten Risiken pro Kalenderjahr
insgesamt die im Pool vorgesehene Entschadigungsgrenze, so werden die auf die einzelnen
Anspruchsberechtigten entfallenden Entschadigungen verhaltnismaRig derart gekirzt, dass sie
zusammen die Entschadigungsgrenze des Osterreichischen Versicherungspools zur Deckung
von Terrorrisiken pro Kalenderjahr nicht Ubersteigen.

Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung ist fallig, sobald feststeht, dass keine Kirzung erfolgt oder in welchem
Ausmal eine Kiirzung erfolgen muss.

3. Geltungsdauer

Punkt 2 kann unabhangig von den sonstigen Bestimmungen dieses Artikels oder des Vertrages flr
sich allein von uns unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat gekiindigt werden.
Dariiber hinaus endet die Geltungsdauer des Punktes 2 jedenfalls dann, wenn der Osterreichische
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken seine Tatigkeit einstellt. Die Einstellung der
Tatigkeit wird im Amtsblatt der Wiener Zeitung veroffentlicht.

4. Schlussbestimmung zu Schaden durch Terrorakte

Die Bestimmungen dieses Artikels lassen alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrags
unberihrt. Dies gilt insbesondere auch fir die Ausschlisse.
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Teil B - Feuerversicherung

Artikel 21 -

Welche Gefahren und Schaden sind versichert?

1. Versichert sind Schéaden, die

durch die unmittelbare Einwirkung einer nachstehend genannten, versicherten Gefahr
(Schadenereignis) eintreten;

als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten;

bei einem Schadenereignis durch Loschen, Niederreilen oder Ausrdumen verursacht
werden;

durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis entstehen.

Brand

Direkter Blitzschlag

Explosion

Flugzeugabsturz (auch unbemannt)

R I T

1.1

1.2

1.3

14

Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemafen Herd entstanden ist oder ihn
verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schadenfeuer).

Als direkter Blitzschlag gilt die unmittelbare, direkte Kraft- oder Warmeeinwirkung des Blitzes
auf versicherte Sachen. Die Beschadigung oder Zerstdrung ist gegeben, wenn diese Einwirkung
optisch erkennbare Spuren an den versicherten Sachen hinterlasst.

Als Explosion gilt eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruhende,
plétzlich verlaufende KraftduRerung. Eine Explosion eines Behalters (Kessel, Rohrleitungen u.
a.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein
plétzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und auferhalb des Behalters stattfindet.
Eine im Inneren eines Behalters durch chemische Umsetzung hervorgerufene Explosion gilt
auch dann als Explosion, wenn die Wandung des Behalters nicht zerrissen ist.

Als Flugzeugabsturz gilt der Absturz oder Anprall von (auch unbemannten) Luft- oder
Raumfahrzeugen, deren Teile oder Ladung.

2. Folgende Schaden sind nicht versichert:

2.1

22

23

24

25

Schaden an Sachen, die bestimmungsgemal einem Nutzfeuer, der Warme oder Rauch
ausgesetzt werden.

Schaden an Sachen die in ein Nutzfeuer fallen oder geworfen werden.

Schaden an elektrischen Einrichtungen durch die Energie des elektrischen Stromes (z.B.
Steigerung der Stromstéarke, Uberspannung, Isolationsfehler, Kurzschluss, Erdschluss,
Kontaktfehler, Versagen von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Uberschlag,
Uberlastung). Solche Schaden sind auch dann nicht versichert, wenn dabei Licht-, Warme- oder
explosionsartige Erscheinungen auftreten.

Schaden die durch ein Feuer verursacht werden, das sich nicht selbst ausbreiten kann (z.B.
Sengschaden durch Bigeln, Trocknen, brennenden Tabak, Heizmaterial etc.).

Schaden durch mechanische Betriebsauswirkungen und Schaden an
Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen.
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3. Fihren die unter Punkt 2 genannten Schaden zu einem Brand oder einer Explosion, ist der dadurch
entstehende Schaden mitversichert. Treten die unter den Punkten 2.2 bis 2.5 genannten Schaden
als unvermeidliche Folge eines versicherten Schadenereignisses ein, sind diese ebenfalls

mitversichert.
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Teil C - Leitungswasserversicherung
Artikel 22 - Welche Gefahren und Schaden sind versichert?
1. Versichert sind Schéden, die
e durch die unmittelbare Einwirkung von Leitungswasser eintreten, das bestimmungswidrig aus
wasserfuhrenden Rohrleitungen, Armaturen oder angeschlossenen Einrichtungen austritt
(Schadenereignis);
e als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten.
Zusatzlich gelten als Schadenereignis

e Bruchschaden an wasser- oder flissigkeitsfiihrenden Rohrleitungen;

o Frostschaden an wasser- oder flussigkeitsfuhrenden Rohrleitungen, Armaturen oder
angeschlossenen Einrichtungen.

Austritt von Leitungswasser
Rohrersatz bei Rohrbruch
Frostschaden v

1.1 Unter Austritt von Leitungswasser wird das bestimmungswidrige Austreten von Leitungswasser
aus wasserfuhrenden Rohrleitungen, Armaturen oder angeschlossenen Einrichtungen
verstanden.

Versichert sind Schaden die durch die unmittelbare Einwirkung von austretendem
Leitungswasser entstehen (Schadenereignis), sowie Schaden die als unvermeidliche Folge
dieses Schadenereignisses eintreten.

1.2 Rohrbruch ist ein Bruchschaden an den versicherten wasserfuhrenden Rohren. Bei der
Behebung von Bruchschaden werden die Kosten flir den Austausch des schadhaften undichten
Rohrstlickes einschliel3lich der dafiir notwendigen Nebenarbeiten ersetzt.

1.3 Frostschaden ist ein Bruchschaden durch Frosteinwirkung von auf3en

e an den versicherten wasserfihrenden Rohren;
¢ anden daran angeschlossenen Einrichtungen und Armaturen.

2. Folgende Schaden sind nicht versichert:

2.1 Schéaden, die vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind, auch wenn sie erst nach
Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten.

2.2 Schaden an Anlagen, die ausschlieBlich Witterungsniederschlage ableiten.
2.3 Schéaden an oder durch Beregnungs-/Sprinkleranlagen oder Schwimmbadverrohrungen.
2.4 Schaden durch Austreten von Wasser aus Schwimmbecken.

2.5 Schaden durch Grundwasser, Hochwasser, Uberschwemmung, Vermurung, Wasser aus
Witterungsniederschlagen oder dadurch verursachten Rickstau.
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2.6 Schaden durch Holzfaule, Vermorschung oder Schwammbildung, ohne Riicksicht auf mitwirkende
Ursachen, also auch dann nicht, wenn derartige Schaden durch Leitungswasser verursacht
werden.

2.7 Schaden durch Austritt von Wasser aus Silikonfugen (Wartungsfugen).

2.8 Bruchschaden an Rohren durch Korrosion, Verschlei oder Abnutzung.

2.9 Dichtungs- und Verstopfungsschaden.

2.10 Mietverlust oder andere mittelbare Schaden.

Artikel 23 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?

1. Versicherte Kosten

Erganzend zu Artikel 26 sind folgende Kosten mitversichert:

Suchkosten bei einem versicherten Wasserschaden v

1.1 Suchkosten sind Kosten, die bei einem versicherten Schadenereignis flr das Auffinden der
Schadensstelle einschlielich der Behebung der dabei verursachten Schaden anfallen. Diese
Kosten sind im Rahmen der Versicherungssumme mitversichert.

Sollte sich nach Abschluss der Suche herausstellen, dass der eingetretene Schaden geman
Artikel 22 nicht ersatzpflichtig ist, werden diese Kosten nicht ersetzt.

Seite 13 von 42



Allgemeine Bedingungen fiir die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025

Teil D - Sturmversicherung
Artikel 24 - Welche Gefahren und Schaden sind versichert?
1. Versichert sind Schéaden, die
e durch die unmittelbare Einwirkung einer nachstehend genannten, versicherten Gefahr
(Schadenereignis) eintreten. Eine unmittelbare Einwirkung liegt auch dann vor, wenn
Gebaudeteile, Baume, Maste oder dhnliche Gegenstande gegen versicherte Sachen geworfen
werden;

e als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten;

e durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintreten.

Sturm, Hagel, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch v

1.1 Als Sturm gilt ein Wind mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h.
1.2 Hagel ist ein witterungsbedingter fester Niederschlag in Form von Eiskérnern.

1.3 Schneedruck ist die Gewichtskraftauswirkung nattirlich angesammelter (ruhender oder
abgerutschter, nicht aufprallender) Schnee- und/oder Eismassen.

1.4 Felssturz und Steinschlag ist das naturbedingte Ablésen und Abstiirzen von Erd- und
Gesteinsmassen von Felswanden und Steilbéschungen.

1.5 Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwartsbewegung von Erd- und Gesteinsmassen auf einer
unter der naturlichen Oberflache liegenden Gleitbahn.

2. Folgende Schaden bzw. Beeintrachtigungen sind nicht versichert:
2.1 Schaden durch einen Wind von weniger als 60 km/h.
2.2 Schaden durch Niederschlags- und Schmelzwasser, Hochwasser, Uberschwemmung, Lawinen,
Lawinenluftdruck, Erdsenkung, Muren, Erdbeben, witterungsbedingtem Kanalrliickstau und

Grundwasser.

2.3 Schaden am versicherten Gebaude durch Dachlawinen — das sind von Dachern herabfallende
Schnee- und/oder Eismassen.

2.4 Schaden durch Sog- und Druckwirkungen von Luft- und Raumfahrzeugen.

2.5 Schaden durch Bewegung von Felsblécken, Gesteinsteilen oder Erdmassen, wenn diese
Bewegung durch Erdaufschittungen bzw. -abgrabungen, Sprengungen oder die Erschlielung
gasférmiger, flissiger oder fester Stoffe aus dem Erdinneren verursacht wurde.

2.6 Schéaden durch Grundfeuchte und Langzeiteinwirkungen.

2.7 Beeintrachtigungen ohne Auswirkungen auf die Brauchbarkeit, Funktionsfahigkeit oder
Nutzungsdauer der versicherten Sachen.

2.8 Schaden durch Baumangel sowie mangelnde Instandhaltung des Objektes.

2.9 Schéaden an Verglasungen aller Art.

Seite 14 von 42



Allgemeine Bedingungen fiir die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025

2.10 Schaden, die dadurch entstanden sind,

e dass sich versicherte Bauwerke oder Teile davon in einem baufalligen Zustand befunden
haben.

e dass im Zuge von Neu-, Zu- oder Umbauten versicherter Bauwerke Baubestandteile nicht
oder noch nicht entsprechend fest mit dem sonstigen Bauwerk verbunden waren oder
Baubestandteile aus der Ublichen Verbindung mit dem Bauwerk geldst wurden.
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Teil E - Gemeinsame Bestimmungen zur Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

Artikel 25 — Versicherungssumme

Unsere Leistung als Versicherer ist mit der in der Polizze ausgewiesenen Versicherungssumme begrenzt.

1.

Berechnungsgrundlage der Versicherungssumme

Die Versicherungssumme wird auf Basis der Quadratmeteranzahl der Wohnnutzflache bzw.
Wohngebaudeflache und der Nutzflache der Nebengebaude plus einer allfalligen gewerblichen
Nutzflache des versicherten Eigenheimes ermittelt. Als Wohnnutzflache bzw. Wohngebaudeflache
gilt die Wohnzwecken dienende Bodenflache des versicherten Eigenheimes inklusive der fur diese
Zwecke verwendeten Keller- und Dachbodenraume. Die einer betrieblichen Nutzung dienende
Flache - nur Biiros, Geschéafte oder Ordinationen mdglich - darf nicht mehr als ein Drittel der
Wohnnutzflache betragen. Unberlicksichtigt bleiben offene Balkone und Terrassen. Jede
Veranderung der Nutzflachen wahrend der Vertragslaufzeit aufgrund von Aus- und Zubauten
(Beispiele dafiir kbnnen sein: Dachbodenausbau, Umgestaltung der Kellerbereiche zu Wohn- oder
Wellnesszwecken, Errichtung eines Sommer- oder Wintergartens, SchlieBung von Balkon oder
Loggia) ist uns vor Beginn der Arbeiten zu melden. Unrichtige Quadratmeterangaben flihren zur
Leistungskiirzung (siehe dazu Punkt 2).

Unrichtige Quadratmeterzahl/Unterversicherung

Ist die tatsachliche Nutzflache (das ist laut Polizze die Wohnnutzflache, die Wohngebaudeflache
oder die Flache fir Nebengebaude) groRer als die Flache, die der Berechnung der
Versicherungssumme zugrunde liegt, wird die Ersatzleistung in diesem Verhaltnis gekirzt. Das
bedeutet im Schadenfall: Der Versicherer wird nur den Teil des Schadens ersetzen, der sich zum
Gesamtschaden so verhalt, wie die der Pramienberechnung zugrunde liegende Nutzflache zur
tatsachlichen Nutzflache des Eigenheimes oder des Nebengebaudes. Da die Pramienberechnung
ausschlieBlich auf Basis der angegebenen Quadratmeterzahl vorgenommen wird, gilt dies auch fur
den Fall, dass die Versicherungssumme mindestens dem Gebaudeneubauwert entspricht. Diese
Bestimmung findet keine Anwendung sofern die Abweichung nicht mehr als 10% betragt.

Wertanpassung

Die Versicherungssumme bzw. Pramienbemessungsgrundlage erhdht oder vermindert sich jahrlich
bei Hauptfalligkeit der Pramie um den Prozentsatz, der den Veradnderungen der Baukosten geman
dem Baukostenindex (laut Veroffentlichung der Statistik Austria) seit der letzten
Pramienhauptfalligkeit bzw. der letzten Wertanpassung entspricht. Es werden daher jene Indizes
herangezogen, die jeweils drei Monate vor der Hauptfalligkeit Giltigkeit hatten. Wird der genannte
Index nicht mehr veréffentlicht, so wird der an seine Stelle getretene Index der Statistik Austria
herangezogen. Im gleichen Ausmal wird die Pramie erhoht oder vermindert. Der Ausgangsindex ist
in der Polizze angefiihrt. Diese Vereinbarung ist obligatorisch und kann wahrend der Dauer des
Vertrages nicht separat gekundigt werden.

Artikel 26 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?

1.

Versicherte Sachen

Eigenheim v
bis zur jeweils in der
Nebengebaude und Garagen Polizze angefiihrten
Flache

1.1. Versichert sind die Gebaude und sonstigen besonders vereinbarten Sachen auf dem
versicherten Grundstlick gemal Polizze, wenn

e sie im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen;
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ihm unter Eigentumsvorbehalt verkauft und tibergeben wurden;

ihm verpfandet wurden.

1.2. Gebaude sind mit allen Baubestandteilen und Zubehor Gber und unter Erdniveau versichert. Als
Gebaude definieren wir

alle Bauwerke, die durch rdumliche Einfriedungen Menschen, Tieren und Sachen Schutz
gegen Einflisse von au’en gewahren, den Eintritt von Menschen gestatten, mit dem Boden
fest verbunden und von Bestandigkeit sind.

alle Teile, die einen konstruktiven Bestandteil eines Gebaudes bilden und tberwiegend
bautechnisch ausgefihrt sind. Das kénnen sein: Flugdacher, Uberdachungen, Vordacher,
Verbindungsbriicken, AuRenstiegen.

1.3. Nicht als Gebaude gelten - sofern im gegenstandlichen Versicherungsvertrag nichts anderes
vereinbart gilt - Wohnwagen, Traglufthallen, Zelte und alle nicht mit dem Boden fix verankerten
gebaudedahnlichen Objekte.

1.4. Zu einem Gebaude zahlen alle Baubestandteile und Zubehor Uber und unter Erdniveau. Dies
gilt fir den Fall, dass sich diese in lhrem Eigentum befinden oder Sie vertraglich fir die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung aufzukommen haben. Das sind vor allem -
beispielhaft aufgezahlt - folgende Baubestandteile oder Gebdudezubehdr:

Elektro- und Gasinstallationen samt den Messgeraten;
Blitzschutzanlagen;
Sanitaranlagen;

Heizungs-, Wasser-, LUftungs- und Klimaanlagen; Rauch-, Brandmelde- und
Einbruchalarmanlagen; Léschanlagen; Solaranlagen;

Torsprech- und Gegensprechanlagen;

fix montierte Wallboxen und Elektroladestationen

Aufziige und Rolltreppen;

Gas- und Heizéltanks (jeweils ohne Inhalt);

fest verbaute Trennwande, versetzbare Zwischenwande; fest montierte Zwischendecken,
Deckenverkleidungen und abgehangte Deckenuntersichten - nicht aber raumteilende

Einrichtungen und Einbaumaébel;

fest verlegte FuRbodenbelage, Wand- und Balkonverkleidungen, Tapeten, Malereien,
Verfliesungen;

mit dem Gebaude fest verbundene Treppen, Leitern und Fahnenstangen;

Markisen, Sonnensegel, Jalousien und Rollladen samt ihren Betatigungselementen und
Elektroinstallationen;

gemauerte Ofen und Kamine zur Raumheizung;

1.5. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, und nur soweit nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Entschadigung erlangt werden kann, versichert. Bei der
Versicherung fremder Sachen ist fir den Versicherungswert das Interesse des Eigentiimers
mafgebend, soweit nichts anderes vereinbart ist.
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2. Versicherte Kosten
Darunter verstehen wir die nachgenannten Kosten, die im Rahmen eines versicherten Schadenfalles
entstehen konnen, aber mit den Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungskosten der
versicherten Sachen nicht unmittelbar zusammenhangen.

Zusatzlich zur Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:

zusatzlich bis 5% der

Nebenkosten Versicherungs-
summe

zusatzlich bis 5% der

Bauliche Verbesserungen und Mehrkosten aufgrund behdrdlicher Auflagen Versicherungs-
summe

2.1. Nebenkosten sind Aufriumungs-, Abbruch-, De- und Remontagekosten, Bewegungs-
und Schutzkosten, Reinigungskosten, Feuerléschkosten, Entsorgungskosten, Kosten flr
die Deponie des Schutts und der nicht mehr verwendbaren Reste auf der nachsten
geeigneten Ablagerungsstatte sowie die Kosten fur die Behandlung von gefahrlichem
Abfall. Begriffsdefinitionen dieser jeweiligen Kosten finden Sie unter Punkt 2.1.1 ff.

Diese Kosten mussen verursacht werden durch
e einein diesem Vertrag versicherte Gefahr;
e am versicherten Ort befindliche versicherte Sachen.

Bei verschiedenen gesetzlich zulassigen Mdglichkeiten der Entsorgung ist nur die
kostenglnstigste Abwicklung versichert. Entsorgungskosten, die durch Kontamination
von Gewassern oder Luft verursacht werden, sind nicht versichert. Bei Vermischung von
versicherten mit nicht versicherten Sachen werden nur die Entsorgungskosten fir die
versicherten Sachen ersetzt.

2.1.1. Aufraumungs- und Abbruchkosten sind Kosten fiir den notwendigen Abbruch
stehengebliebener und vom Schaden betroffener Teile, sowie fiir das Aufraumen
einschlieBlich Sortieren der Reste und Abfalle am versicherten Ort - soweit sie
versicherte Sachen betreffen.

2.1.2. De- und Remontagekosten, Bewegungs-, Schutz- und Reinigungskosten sind Kosten,
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verandert, gereinigt
oder geschutzt werden mussen; insbesondere sind das Kosten flir De- und Remontage
von Wohnungseinrichtungen.

2.1.3. Feuerléschkosten sind die durch Brandbekampfung entstehenden Kosten,
ausgenommen Kosten gemaf Punkt 3. Kosten fur Leistungen der im &ffentlichen
Interesse oder auf behodrdliche Anordnung tatig gewordene Feuerwehren und andere zur
Hilfe Verpflichteter sind nur dann versichert, wenn sie gesetzlich gerechtfertigt Ihnen
angelastet werden.

2.1.4. Entsorgungskosten sind Kosten fiir Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung
vom Schaden betroffener versicherter Sachen.

2.1.5. Gefahrlicher Abfall und Problemstoffe sind im Sinn des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG)
zu verstehen.

2.1.6. Behandlungskosten sind Kosten fir MaRnahmen, die dazu dienen, gefahrlichen
Abfall/Problemstoffe im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) zu verwerten,
zu beseitigen oder deponierfahig zu machen. Die Kosten einer hdchstens
sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der Versicherungssumme
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2.2.

unter der Voraussetzung versichert, dass die Zwischenlagerung uns unverziglich
gemeldet wurde.

2.1.7. Deponierungskosten sind Kosten der Deponierung einschlieBlich der fir die Deponierung
zu entrichtenden 6ffentlichen Abgaben.

Unter Mehrkosten fiir bauliche Verbesserungen sind solche Kosten zu verstehen, die sich
anlasslich der Wiederherstellung nach einem Schadenfall daraus ergeben, dass aufgrund
geanderter gesetzlicher, baubehdrdlicher, feuerpolizeilicher oder technischer Vorschriften Bau-,
Installations- oder Anlagenteile teilweise oder ganzlich in einer anderen als der urspringlichen
Form hergestellt werden miissen. Die Ersatzleistung fiir derartige Mehrkosten ist jedoch
ausschlieBBlich auf die direkt und unmittelbar vom Schaden betroffenen Gebaudeteile
beschrankt. Die Entschadigungsleistung ist mit 5% der Versicherungssumme begrenzt.

3. Nicht versicherte Kosten

Kosten, die durch Gesundheitsschaden bei Erflllung der Rettungspflicht verursacht werden.

Artikel 27 - Nicht versicherte Schaden

1. Schaden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von

1.1

1.2

1.3

14

Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklarung, einschlielich aller
Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder terroristischer
Organisationen;

inneren Unruhen, Biirgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand;

allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 1.1 und 1.2) verbundenen militarischen oder
behordlichen MalRnahmen;

Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung.

2. Istder Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes,
so hat er nachzuweisen, dass der Schaden mit den in Punkt 1 genannten Ereignissen
oder deren Folgezustanden weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht.

Artikel 28 - Welche Sicherheitsvorschriften miissen Sie beachten?

Sicherheitsvorschriften sind Auflagen, die Sie als Versicherungsnehmer zur Wahrung des
Versicherungsschutzes beachten und einhalten missen. Werden diese missachtet, sind wir im Schadenfall
nach MalRgabe des Artikels 6 und allen einschlagigen Bestimmungen dazu von der Verpflichtung zur

Leistung frei.

Einzuhalten sind:

1. Gesetzliche und behodrdliche Sicherheitsvorschriften

2. Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

21

2.2

Sie sind verpflichtet, die versicherten Sachen, insbesondere die wasser- bzw.
flissigkeitsfihrenden Rohrleitungen, Armaturen und angeschlossenen Einrichtungen,
ordnungsgemal instand zu halten.

Werden versicherte Gebaude durchgehend von allen Personen langer als 72 Stunden
verlassen, sind alle Wasserzuleitungen abzusperren und ausreichende Ma3nahmen
gegen die Gefahr von Frostschaden zu treffen.

Wird die Heizungsanlage nicht durchgehend in Betrieb gehalten, sind samtliche wasserfiihrende
Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen abzusperren und zu
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23

24

2.5

entleeren. Wasserfuhrende Heizungs- und Klimaanlagen sind mittels Frostschutzmittel
ausreichend gegen Frost zu sichern oder gleichfalls zu entleeren.

Sind Sie als Versicherungsnehmer bzw. als mitversicherte Person gleichzeitig Eigentiimer des
versicherten Gebaudes haben Sie darauf zu achten, dass die Bausubstanz - vor allem Turen,
Fenster, elektrische und wasserfiihrende Leitungen und das Dachwerk - ordnungsgemaf
instandgehalten werden. Bei drohenden Unwettern sind séamtliche Turen und Fenster der
versicherten Raumlichkeiten zu schlieRen.

Bei einem drohenden Schneedruckschaden sind gefahrdete Gebaudeteile von Schnee- oder
Eismassen in geeigneter und dem Versicherungsnehmer zumutbarer Weise zu befreien. Ein
drohender Schneedruckschaden ist spatestens dann gegeben, wenn zur Schnee- oder
Eisrdumung eine behdrdliche Anordnung oder eine 6ffentliche Empfehlung seitens der
Gemeinde, der Feuerwehr oder den allgemein zuganglichen Medien erfolgt ist.

Die Beseitigung, Auflassung oder Verminderung von Sicherungen, die vertraglich vereinbart
sind, darf ohne unsere Zustimmung nicht vorgenommen werden.

Artikel 29 - Was miissen Sie im Schadenfall tun?

1. Schadenminderungspflicht

Sie mussen nach Mdglichkeit bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden

fur die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen sorgen;

dazu unsere Weisung einholen und einhalten.

2. Schadenmeldungspflicht

Jeder Schaden ist uns unverzuglich anzuzeigen. Schaden durch Feuer und Explosion sind auch der
Sicherheitsbehoérde unverziiglich anzuzeigen. In der Anzeige bei der Sicherheitsbehdrde sind auch
alle abhandengekommenen und beschadigten Sachen anzugeben.

3. Schadenaufklarungspflicht

3.1

3.2

3.3

34

Uns ist nach Méglichkeit jede Untersuchung Uber die Ursache und Héhe des Schadens und
Uber den Umfang der Entschadigungsleistung zu gestatten.

Bei der Schadenermittlung missen Sie unterstitzend mitwirken und uns auf Verlangen
entsprechende Unterlagen zur Verfiigung stellen. Die fiir die Begriindung des
Entschadigungsanspruches nétigen Angaben sind auf unser Verlangen schriftlich zu Protokoll
zu geben. Auf Verlangen ist auch ein Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen mit
Wertangabe an uns zu Ubermitteln. Die Kosten dafir sind durch Sie zu tragen.

Bei Gebaudeschaden ist uns auf Verlangen ein beglaubigter Grundbuchauszug nach dem
Stand vom Tag des Schadenereignisses vorzulegen. Die Kosten dafiir sind durch Sie zu tragen.

Der durch den Schaden herbeigeflhrte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist,
ohne unsere Zustimmung nicht verandert werden, es sei denn, dass eine solche Veranderung
zum Zwecke der Schadenminderung oder im 6ffentlichen Interesse notwendig ist. In solchen
Fallen ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren und die beschadigten Sachen
aufzubewahren.

4. Leistungsfreiheit

Verletzen Sie eine der vorstehenden Obliegenheiten, sind wir nach Mafigabe des § 6 VersVG - im
Fall einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach MalRgabe des § 62 VersVG - von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
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Artikel 30 - Versicherungswert

Als Versicherungswert gilt bei Gebauden, haustechnischen Anlagen und den anderen versicherten Sachen
der Neu(bau)wert. Darunter verstehen wir die ortstiblichen Kosten der Neuherstellung bzw.
Wiederbeschaffung einschliellich der dafir notwendigen Konstruktions- und Planungskosten. Generell wird
bei der Ermittlung des Versicherungswertes ein personlicher Liebhaberwert nicht berticksichtigt.

Artikel 31 - Welche Leistung erhalten Sie im Schadenfall?

1.

Ersatzleistung fiir versicherte Sachen

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Fir Gebaude und haustechnische Anlagen wird ersetzt
e bei Zerstérung oder Abhandenkommen der Versicherungswert zum Schadenzeitpunkt;

e bei Beschadigung die notwendigen Reparaturkosten zum Schadenzeitpunkt, um die
beschadigten Sachen in den Zustand wie unmittelbar vor dem Schaden zu versetzen,
hdchstens der Versicherungswert zum Schadenzeitpunkt.

Fur Tapeten, Malerei, Wand- und Bodenbelage wird ersetzt

e bei Zerstdrung oder Abhandenkommen die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung zum
Neuwert zum Schadenzeitpunkt;

e bei Beschadigung die notwendigen Reparaturkosten zum Schadenzeitpunkt, um die
beschadigten Sachen in den Zustand wie unmittelbar vor dem Schaden zu versetzen.

Ersetzt werden auch die unbedingt notwendigen Uberstunden, Konstruktions- und
Planungskosten.

Wird durch die Reparatur einer Sache ihr Versicherungswert gegeniiber ihrem
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses erhéht, werden die
Reparaturkosten um den Betrag der Werterhéhung gekdirzt.

Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet. Behordliche Beschrankungen der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung werden bei der Bewertung der Reste nicht
berucksichtigt.

Liegt der Zeitwert der Sachen unter 40% der Neuherstellungskosten, wird maximal der Zeitwert
ersetzt. Der Zeitwert wird aus dem Neuwert abziglich der Wertminderung aus Alter und
Abnitzung ermittelt.

Waren die Sachen bereits vor dem Schadenereignis dauernd entwertet, so wird hdchstens der
Verkehrswert zum Schadenzeitpunkt ersetzt. Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis
am Markt ohne Ricksicht auf ideelle oder Liebhaberwerte und bei Gebduden ohne Wertansatz
fur Grund und Boden.

Ein Gebaude ist insbesondere dann dauernd entwertet, wenn es zum Abbruch bestimmt oder
fur seinen Verwendungszweck nicht mehr verwendbar ist.

Bei zusammengehorigen Einzelsachen wird die allfallige Entwertung, welche die unbeschadigt
gebliebenen Einzelsachen durch die Beschadigung, Zerstérung oder das Abhandenkommen
der anderen erleiden, nicht berlcksichtigt.

Ersatzleistung fiir versicherte Kosten

Fur versicherte Kosten gemals Artikel 23, Punkt 1 und Artikel 26, Punkt 2 werden die nachweislich
aufgewendeten Kosten bis zum jeweils versicherten Betrag ersetzt.
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3. Wiederherbeigeschaffte Sachen

3.1 Erlangen Sie Kenntnis tber den Verbleib entwendeter Sachen, missen Sie uns das
unverziglich melden und bei der Wiederbeschaffung der Sachen behilflich sein.

3.2 Werden die Sachen nach Zahlung der Entschadigung herbeigeschafft, so haben Sie die
erhaltene Entschadigung, abziglich der Vergiitung fir einen allfalligen Minderwert,
zuriickzugeben oder die Sachen an uns zu Ubereignen.

4. Falligkeit festgestellter Entschadigungen
4.1 Anspruch auf erste Entschadigung
4.1.1 Sie haben vorerst fiir Schaden an Gebauden nur Anspruch
e bei Zerstorung: auf Ersatz des Zeitwertes, héchstens jedoch des Verkehrswertes;

e bei Beschadigung: auf Ersatz des Zeitwertschadens, hochstens jedoch des
Verkehrswertschadens.

4.1.2 Sie haben vorerst fir Schaden an den anderen versicherten Sachen nur Anspruch
e bei Zerstdrung oder Abhandenkommen: auf Ersatz des Zeitwertes;
e bei Beschadigung: auf Ersatz des Zeitwertschadens.

4.1.3 Der Zeitwertschaden verhalt sich zum Neuwertschaden wie der Zeitwert zum Neuwert.
Der Verkehrswertschaden verhalt sich zum Neuwertschaden wie der Verkehrswert zum
Neuwert.

4.2 Sie erwerben den Anspruch auf Zahlung des die Zeitwertentschadigung Ubersteigenden Teiles
der Entschadigung nur insoweit, als dieser Teil zusammen mit der Zeitwertentschadigung den
Wiederherstellungsaufwand nicht Gibersteigt, und in dem Umfang, in dem die Verwendung der
Entschadigung zur Wiederherstellung an der bisherigen Stelle gesichert ist. Hierbei genlgt es,
wenn fur zerstorte oder beschadigte Gebaude wieder Gebaude, flr zerstorte oder beschadigte
Einrichtungen wieder Einrichtungen und fiir zerstorte oder beschadigte sonstige Sachen
gleichartige Sachen hergestellt bzw. beschafft werden, soweit alle vorgenannten Sachen dem
gleichen Verwendungszweck dienen.

4.3 Gebaude, Einrichtungen und sonstige Sachen, die bei Eintritt des Schadenfalles bereits
hergestellt bzw. angeschafft sind oder sich in Herstellung befinden, gelten nicht als
Wiederherstellung bzw. als Wiederbeschaffung.

4.4 Weisen Sie nach, dass die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle behdrdlich verboten ist,
so genlgt die Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb Osterreichs.

4.5 Unterbleibt die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung innerhalb einer Frist von drei Jahren
nach dem Schadenfall oder fiir den Fall, dass Sie uns schriftlich vor Ablauf der Frist erklaren,
dass Sie Gebaude, Einrichtungen und sonstige Sachen nicht wiederherstellen wollen, so
verbleibt es bei Gebauden endglltig bei dem Anspruch auf Entschadigung nach dem Zeitwert,
hdchstens aber dem Verkehrswert, bei Einrichtungen und sonstigen Sachen bei dem Anspruch
auf Zeitwertentschadigung.

Seite 22 von 42



Allgemeine Bedingungen fiir die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025

4.6 Fur Gebaude, die zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses mit Hypotheken, nach den
Vorschriften der Exekutionsordnung erworbenen Befriedigungsrechten, Reallasten oder
Fruchtniel3ungsrechten belastet sind, wird die Entschadigung nur gezahlt, soweit ihre
Verwendung zur Wiederherstellung gesichert ist. Die Zahlung wird vorbehaltlos geleistet, wenn
die zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses eingetragenen Realglaubiger innerhalb eines
Monats, nachdem sie von der Absicht, ohne Sicherung der bestimmungsmafigen Verwendung
des Geldes auszuzahlen, verstandigt wurden, nicht widersprochen haben. Seitens der
Realglaubiger, die ihr Pfandrecht beim Versicherer angemeldet haben, bedarf es zur
vorbehaltlosen Auszahlung der schriftlichen Zustimmung.

Artikel 32 - Regress; Versicherungssumme nach dem Schadenfall

1. Soweit wir Ihnen den Schaden ersetzt haben, gehen allfallige Schadenersatzanspriiche von lhnen
oder anderen Versicherten gegen Dritte auf uns Gber.

2. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Versicherungssumme nicht dadurch vermindert, dass
eine Entschadigung gezahlt wurde.
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Teil F - Haftpflichtversicherung Haus- und Grundbesitz

Artikel 33 - Was gilt als Versicherungsfall?

1. Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem versicherten Risiko entspringt und aus welchem
Ihnen als Versicherungsnehmer Schadenersatzverpflichtungen erwachsen oder erwachsen kénnten.

2. Mehrere auf derselben Ursache beruhende Schadenereignisse gelten als ein Versicherungsfall.
Ebenfalls als ein Versicherungsfall gelten Schadenereignisse, die auf gleichartigen Ursachen
beruhen, wenn zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer
Zusammenhang besteht.

Artikel 34 - Was ist Gegenstand der Haftpflichtversicherung?

Wir ibernehmen im Versicherungsfall

1. die Erfullung von Schadenersatzverpflichtungen, die Ihnen wegen eines Personenschadens, eines
Sachschadens oder eines Vermdgensschadens, der auf einen versicherten Personen- oder
Sachschaden zurlickzufuhren ist, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts erwachsen (in der Folge kurz "Schadenersatzverpflichtung" genannt);

2. die Kosten der Feststellung und der Abwehr einer von einem Dritten behaupteten
Schadenersatzverpflichtung im Rahmen des Artikels 39, Punkt 5.

Personenschaden sind die Tétung, Kdrperverletzung oder Gesundheitsschadigung von Menschen;
Sachschaden sind die Beschadigung oder die Vernichtung - nicht jedoch Verlust oder Abhandenkommen -
von koérperlichen Sachen.

Artikel 35 - Welche Gefahren sind versichert?

1. Haus- und Grundbesitz

Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtungen

1.1

1.2

1.3

aus der Innehabung, Verwaltung, Beaufsichtigung, Versorgung, Reinhaltung, Beleuchtung und
Pflege der versicherten Liegenschaft einschlief3lich der in oder auf ihr befindlichen Bauwerke
und Einrichtungen wie zum Beispiel Aufzlige, Heizungs- und Klimaanlagen, Schwimmbecken,
Kinderspielplatze und Gartenanlagen. Ein im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit der
versicherten Liegenschaft vorhandener Privatbadestrand ist mitversichert.

aus Schaden auf privaten Zufahrtsstralen oder -wegen zur versicherten Liegenschaft, die
nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, von ihm aber — insbesondere aufgrund
eines Servitutsrechts — genutzt werden, und sich in einem Umkreis von 500 Metern um die
versicherte Liegenschaft befinden, gelten als mitversichert. Der Versicherungsschutz ist nur
gegeben, sofern nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht (Subsidiardeckung).

aus der Durchfiihrung von Abbruch-, Bau-, Reparatur- und Grabarbeiten an der versicherten
Liegenschaft von Ihnen als Bauherr, wenn die gesamte Baukostensumme 100.000 Euro nicht
Uberschreitet. Fir solche Bauvorhaben sind Schadenersatzverpflichtungen des
Versicherungsnehmers als Bauherr mitversichert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch
auf Ausgleichsverpflichtungen gemaf § 364b ABGB.

Ab einer Baukostensumme von 50.000 Euro gilt die Voraussetzung, dass die technische
Planung, Leitung und Ausfiihrung der Arbeiten einem hierzu behdrdlich berechtigten
Ziviltechniker oder Gewerbetreibenden Gbertragen werden und Sie an ihnen in diesen
Eigenschaften in keiner Weise beteiligt sind. Die Bekanntgabe der Zielvorstellungen im Zuge
der Ausschreibung des Bauvorhabens sowie die notwendigen laufenden Uberwachungen der
Arbeiten durch den Versicherungsnehmer fallen nicht unter die Einschrankung.
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Die Versicherung erstreckt sich insbesondere auch auf Schadenersatzverpflichtungen
gegenuber Dritten aus

e unterirdischen Anlagen (wie Elektrizitats-, Gas-, Wasserleitungen, Fernmeldekabel, Kanale),
wobei Artikel 40, Punkte 9.2 und 9.3 keine Anwendung finden;

e Schéaden infolge Unterfahrens oder Unterfangens von Bauwerken;

e Schaden durch Senkung von Grundstlicken, auch eines darauf errichteten Bauwerkes oder
eines Teiles eines solchen sowie durch Erdrutschungen;

e Schaden an benachbarten Bauwerken infolge Unterlassung sachgemalfer Pélzungen (auch
Versteifungen oder Verspreizungen);

e Schaden durch Sprengungen, wenn die Sprengarbeiten von einem Sprengbefugten im
Sinne der Sprengarbeiten-Verordnung (BGBI. Nr. 77/1954), in der jeweils geltenden
Fassung, durchgefiihrt werden.

Sachschaden, die sich innerhalb eines Radius von 100 Meter von der Sprengstelle
ereignen, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Darliber hinaus leistet der
Versicherer keinen Versicherungsschutz fiir solche Schaden, mit denen bei
Sprengarbeiten trotz Anwendung der vorgeschriebenen Sicherheitsmalinahmen
Ublicherweise gerechnet werden muss.

1.4 aus der Fremdenbeherbergung (sofern keine behérdliche Gewerbeberechtigung erforderlich ist)
und kein Versicherungsschutz aus einem anderen Versicherungsvertrag besteht.

2. Mitversichert nach MalRgabe des Punktes 1 sind Schadenersatzverpflichtungen
2.1 des Hauseigentimers und -besitzers;
2.2 des Hausverwalters und des Hausbesorgers;

2.3 jener Personen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers handeln, sofern diese Tatigkeit nicht
in Auslibung ihres Berufes oder Gewerbes erfolgt;

2.4 jener Personen, die infolge Fruchtgenuss, Konkurs- oder Zwangsverwaltung anstelle des
Versicherungsnehmers treten. Ausgeschlossen bleiben Personenschaden, bei welchen es sich
um Arbeitsunfalle im Sinne der Sozialversicherungsgesetze unter gleichgestellten, beauftragten
Personen gemal den Punkten 2.1 bis 2.4 handelt.

3. Schadenersatzanspriiche von Miteigentiimern, Wohnungseigentiimern, Nutzungsberechtigten und
deren Angehdrigen (Artikel 40, Punkt 6.2) sind mitversichert, sofern diese Personen oder ihre
gesetzlichen Vertreter nicht zufolge personlicher Handlungen oder Unterlassung flir den
eingetretenen Schaden selbst verantwortlich sind.

4. Sachschaden durch Umweltstérung

Fur Schadenersatzverpflichtungen aus Sachschaden durch Umweltstérung - einschlielich des
Schadens an Erdreich oder Gewassern - besteht Versicherungsschutz nach MalRgabe der
nachstehend angefiihrten Bestimmungen:

4.1 Umweltstdrung ist die Beeintrachtigung der Beschaffenheit von Luft, Erdreich oder Gewassern
durch Immissionen.

4.2 Versicherungsschutz fir Sachschaden durch Umweltstérung - einschlieBlich des Schadens an
Erdreich oder Gewassern - besteht, wenn die Umweltstérung durch einen einzelnen, plétzlich
eingetretenen, unvorhergesehenen Vorfall ausgeldst wird, welcher vom ordnungsgemafien,
stérungsfreien Betriebsgeschehen abweicht. Somit besteht insbesondere kein
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43

4.4

Versicherungsschutz, wenn nur durch mehrere in der Wirkung gleichartige Vorfalle (wie
Verkleckern, Verdunsten) eine Umweltstérung, die bei einzelnen Vorfallen dieser Art nicht
eingetreten ware, ausgeldst wird. Artikel 44, Punkt 10 findet damit keine Anwendung.

Mitversichert sind Sachschaden durch Umweltstérung aus der Lagerung von
Mineraldlprodukten bis zu einem Lagervolumen von 20.000 Liter. Versichert sind Schaden am
Erdreich und an Gewassern infolge Austreten von Mineraldlprodukten aus dem versicherten
Tank bis zu einer Héchstentschadigungssumme von 100.000 Euro.

Besondere Regelungen fiir den Versicherungsschutz:

441

442

443

444

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist abweichend von Artikel 33, Punkt 1 die erste nachprifbare
Feststellung einer Umweltstorung, aus welcher lhnen Schadenersatzverpflichtungen
erwachsen oder erwachsen kdnnten. Serienschaden: Abweichend von Artikel 33, Punkt 2
gilt die Feststellung mehrerer durch denselben Vorfall ausgeldster Umweltstdrungen als
ein Versicherungsfall. Ferner gelten als ein Versicherungsfall Feststellungen von
Umweltstérungen, die durch gleichartige Vorfalle ausgeldst werden, wenn zwischen
diesen Vorfallen ein rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer Zusammenhang
besteht.

Ortlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht, wenn die schadigenden Folgen der Umweltstdrung in
Osterreich eingetreten sind.

Zeitlicher Geltungsbereich

Abweichend von Artikel 38 erstreckt sich der Versicherungsschutz auf eine
Umweltstérung, die wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes oder
spatestens zwei Jahre danach festgestellt wird. Der Vorfall muss sich wahrend der
Wirksamkeit des Versicherungsschutzes ereignen. Eine Umweltstérung die zwar
wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes festgestellt wird, die aber auf einen
Vorfall vor Abschluss des Versicherungsvertrages zuriickzufiihren ist, ist nur dann
versichert, wenn sich dieser Vorfall friihestens zwei Jahre vor Abschluss des
Versicherungsvertrages ereignet hat und Ihnen oder uns bis zum Abschluss des
Versicherungsvertrages der Vorfall oder die Umweltstérung nicht bekannt war und auch
nicht bekannt sein konnte. Artikel 38, Punkt 2 findet sinngemafl Anwendung.

Obliegenheiten

Sie sind als Versicherungsnehmer - bei sonstiger Leistungsfreiheit des Versicherers
gemal § 6 VersVG - verpflichtet,

o die fir Sie maRgeblichen einschlagigen Gesetze, Verordnungen, behoérdlichen
Vorschriften und Auflagen, die einschlagigen O-Normen und die Richtlinien des
Osterreichischen Wasserwirtschaftsverbandes einzuhalten;

e umweltgefahrdete Anlagen und sonstige umweltgefahrdende Einrichtungen
fachmannisch zu warten oder warten zu lassen. Notwendige Reparaturen und
Wartungsarbeiten sind unverziglich auszufiihren. Mindestens alle funf Jahre -
sofern nicht gesetzlich oder behdrdlich eine kirzere Frist vorgeschrieben ist -
missen diese Anlagen und Einrichtungen durch Fachleute Uberprift werden.
Diese Frist beginnt ungeachtet des Beginnes des Versicherungsschutzes mit
Inbetriebnahme der Anlage oder deren letzter Uberpriifung.
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4.4.5 Selbstbehalt

Ihr Selbstbehalt betragt in jedem Versicherungsfall 10% des Schadens, hdchstens
3.000 Euro.

4.4.6 Ausschlisse vom Versicherungsschutz fir

e Abwasserreinigungsanlagen, Klaranlagen und Abfallbehandlungsanlagen;
weiters flr Zwischenlagerung von gefahrlichen Abfallen sowie flr die
Endlagerung (Deponierung) von Abfallen jeder Art;

e Sachschaden, die darauf zurtickzuflihren sind, dass Anlagen, Malhahmen oder
Einbringungen des Versicherungsnehmers nicht den geltenden einschlagigen
Gesetzen, Verordnungen oder Normen entsprechen.

Artikel 36 - VergroBerung des versicherten Risikos

1.

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhéhungen und betriebsbedingte Erweiterungen des
versicherten Risikos.

Wird eine Erhéhung des versicherten Risikos durch Anderung oder Neuschaffung von Rechtsnormen
bewirkt, so kdnnen wir innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechtsnormen mittels
eingeschriebenen Briefes

2.1 lhnen eine Anderung des Versicherungsvertrages anbieten oder
2.2 den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Das Anbot zur Anderung des Versicherungsvertrages gilt als angenommen, wenn es nicht
innerhalb eines Monats nach seinem Empfang schriftlich abgelehnt wird. Bei Ablehnung des
Angebots gilt der Versicherungsvertrag als von uns gekiindigt. In diesem Fall endet der
Versicherungsvertrag einen Monat nach Empfang der Ablehnung. Im Anbot zur
Vertragsanderung haben wir auf diese Rechtsfolgen ausdrtcklich hinzuweisen.

Artikel 37 - Wo gilt Ihre Haftpflichtversicherung?

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf in Osterreich eingetretene Schadenereignisse.

Artikel 38 - Fiir welchen Zeitraum gilt die Versicherung?

1.

Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenereignisse, die wahrend der Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes eingetreten sind. Schadenereignisse, die zwar wahrend der Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes eingetreten sind, deren Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des
Versicherungsvertrages fallt, sind nur gedeckt, wenn den versicherten Personen bis zum Abschluss
des Versicherungsvertrages von der Ursache, die zu diesem Schadenereignis geflihrt hat, nichts
bekannt war.

Ein Serienschaden gilt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem das erste Schadenereignis der Serie
eingetreten ist, wobei der zum Zeitpunkt des ersten Schadenereignisses vereinbarte Umfang des
Versicherungsschutzes mafigebend ist. Bei Risikowegfall oder wenn wir das Versicherungsverhaltnis
kindigen, besteht nicht nur fir die wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes, sondern
auch fir die nach Beendigung des Vertrages eintretenden Schadenereignisse einer Serie
Versicherungsschutz. Ist das erste Schadenereignis einer Serie vor Abschluss des
Versicherungsvertrages eingetreten und war lhnen oder den versicherten Personen vom Eintritt des
Serienschadens nichts bekannt, dann gilt der Serienschaden mit dem ersten in die Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes fallenden Schadenereignis als eingetreten, sofern hierfur nicht anderweitig
Versicherungsschutz besteht. Ist das erste Schadenereignis einer Serie wahrend einer
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Unterbrechung des Versicherungsschutzes eingetreten und war lhnen oder den versicherten
Personen vom Eintritt des Serienschadens nichts bekannt, dann gilt der Serienschaden mit dem
ersten in den Wiederbeginn des Versicherungsschutzes fallenden Schadenereignis als eingetreten.

3. Beieinem Personenschaden gilt im Zweifel der Versicherungsfall mit der ersten Feststellung der
Gesundheitsschadigung durch einen Arzt als eingetreten.

Artikel 39 - Welche Leistungen werden durch uns erbracht?

1.

Die Versicherungssumme stellt unsere Hochstleistung dar, und zwar auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere schadenersatzpflichtige Personen erstreckt oder mehrere
Eigenheimversicherungen fiir dasselbe Gebaude bei einem oder mehreren Versicherern
abgeschlossen sind. Ist eine Pauschalversicherungssumme in der Polizze vereinbart, so gilt
diese fUr Personenschaden, Sachschaden und Vermdgensschaden, die auf einen versicherten
Personen- oder Sachschaden zuriickzufiihren sind, zusammen.

Treten innerhalb eines Versicherungsjahres mehrere Versicherungsfalle ein, so leisten wir daflr
insgesamt hochstens das Dreifache der jeweils malgebenden Versicherungssumme.

Mussen Sie kraft Gesetzes oder gerichtlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung zur Deckung einer Schadenersatzverpflichtung vornehmen, beteiligen wir uns an
dieser in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung.

Haben Sie Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu
leistende Rente nur im Verhaltnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck aufgrund der
Osterreichischen Sterbetafel 2010/2012 Unisex und eines ZinsfulRes von jahrlich 1% ermittelt.

Die Versicherung umfasst den Ersatz von Rettungskosten sowie die den Umstanden nach
gebotenen gerichtlichen und aulergerichtlichen Kosten der Feststellung und Abwehr einer von
einem Dritten behaupteten Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann, wenn sich der Anspruch
als unberechtigt erweist. Weiters umfasst die Versicherung die Kosten der auf unsere Weisung
gefuhrten Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren. Diese Kosten werden auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Schadenersatzanspruches durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Widerstand der versicherten Personen scheitert und wir mittels
eingeschriebenen Briefes die Erklarung abgeben, den vertragsmalligen Anteil an
Entschadigung und Kosten zur Befriedigung des Geschadigten zur Verfligung zu halten, haben
wir fir den von der erwahnten Erklarung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

Artikel 40 - Fiir welche Schadenersatzverpflichtungen wird von uns keine Leistung erbracht?

1. Unter den Versicherungsschutz fallen insbesondere nicht

1.1

1.2

1.3

Anspriuche aus Gewahrleistung fur Mangel;

Anspruche, soweit sie aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusage uber den
Umfang der gesetzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen;

Anspruche aus der Erfiillung von Vertragen und die an die Stelle der Erflllung tretende
Ersatzleistung.
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2. Schadenersatzverpflichtung der Personen, die den Schaden, fur den Sie von einem Dritten
verantwortlich gemacht werden, rechtswidrig und vorsatzlich herbeigeflhrt haben. Dem Vorsatz wird
gleich gehalten, eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste, jedoch in Kauf genommen wurde (z.B. im Hinblick auf
die Wabhl einer kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise).

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des Amtshaftungs-
(BGBI. Nr. 20/1949) und des Organhaftpflichtgesetzes (BGBI. Nr. 181/1967), beide in der jeweils
geltenden Fassung.

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die in
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Auswirkungen der Atomenergie stehen,
insbesondere mit

4.1 Reaktionen spaltbarer oder verschmelzbarer Kernbrennstoffe;

4.2 der Strahlung radioaktiver Stoffe sowie der Einwirkung von Strahlen, die durch Beschleunigung
geladener Teilchen erzeugt werden;

4.3 der Verseuchung durch radioaktive Stoffe.

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die Sie selbst
oder die fir Sie handelnden Personen verursachen durch Haltung oder Verwendung von

5.1 Luftfahrzeugen,
5.2 Luftfahrtgeraten,

5.3 Kraftfahrzeugen oder Anhangern, die nach ihrer Bauart und Ausriistung oder ihrer Verwendung
im Rahmen des versicherten Risikos ein behdrdliches Kennzeichen tragen missen oder
tatsachlich tragen. Dieser Ausschluss bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von
Kraftfahrzeugen als ortsgebundene Kraftquelle. Die Begriffe Luftfahrzeug und Luftfahrtgerat
sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBI. Nr. 253/1957), die Begriffe Kraftfahrzeug, Anhanger
und behordliche Kennzeichen im Sinne des Kraftfahrgesetzes (BGBI. Nr. 267/1967), beide in
der jeweils geltenden Fassung, auszulegen.

6. Es besteht kein Versicherungsschutz aus Schaden, die zugeflugt werden
6.1 lhnen (dem Versicherungsnehmer) selbst;

6.2 samtlichen mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebenden Personen, unabhangig vom
Verwandtschaftsverhaltnis. Als Nachweis gilt der Meldezettel fur den Hauptwohnsitz.

6.3 Bei geschaftsunfahigen oder beschrankt geschaftsfahigen Personen werden deren gesetzliche
Vertreter und Angehdrige dem Versicherungsnehmer und seinen in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Personen gleichgehalten.

7. Der Versicherer leistet keinen Versicherungsschutz fir Schaden, die entstehen durch
Gewalthandlungen von Staaten oder gegen Staaten und ihre Organe, Gewalthandlungen von
politischen und terroristischen Organisationen, Gewalthandlungen anlasslich 6ffentlicher
Versammlungen, Kundgebungen und Aufmarschen sowie Gewalthandlungen anlasslich von Streiks
und Aussperrungen.

8. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden, die an den

von |hnen (oder in lhrem Auftrag oder fiir lhre Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen.
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9.

10.

11.

12.

13.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden an

9.1 Sachen, die Sie oder die fiir Sie handelnde Personen entliehen, gemietet, geleast, gepachtet
oder in Verwahrung genommen haben, sei es auch im Zuge der Verwahrung als
Nebenverpflichtung;

9.2 beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Beniitzung, Beférderung, Bearbeitung oder einer
sonstigen Tatigkeit an oder mit ihnen entstehen;

9.3 Sachen, deren Besitz Ihnen oder den fiir Sie handelnden Personen im Rahmen von blof3en
Gefalligkeitsverhaltnissen Uberlassen wurde;

9.4 jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar Gegenstand der Bearbeitung,
Benltzung oder einer sonstigen Tatigkeit sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden an Sachen
durch allmahliche Emission oder allmahliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dampfen,
Flissigkeiten, Feuchtigkeit oder nichtatmospharischen Niederschlagen (wie Rauch, Rul}, Staub
Usw.).

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden an Sachen
durch Uberflutungen aus stehenden und flieBenden Gewassern, die durch solche Anlagen,
Mafnahmen und Einbringungen des Versicherungsnehmers verursacht werden, fur die eine
Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz (BGBI. Nr. 215/1959) in der jeweils geltenden Fassung,
erforderlich ist. Ebenso wenig erstreckt sich die Versicherung auf derartige
Schadenersatzverpflichtungen, die daraus entstehen, dass der Versicherungsnehmer an der
Herstellung, Lieferung, Wartung oder Reparatur solcher Anlagen unmittelbar mitwirkt.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die in
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Auswirkungen elektromagnetischer Felder
stehen.

Nicht versichert sind Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die direkt oder indirekt auf Asbest
oder asbesthaltige Materialien zurlickzufiihren sind oder mit diesen in Zusammenhang stehen.

Artikel 41 - Obliegenheiten; Volimacht des Versicherers

1.

Obliegenheiten

1.1 Sie mussen alles Zumutbare tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versicherungsfalls
aufzuklaren und den entstandenen Schaden gering zu halten.

1.2 Sie mussen uns umfassend und unverzuglich, spatestens innerhalb einer Woche ab Kenntnis in
geschriebener Form informieren. Bei besonderer Dringlichkeit - wenn Gefahr in Verzug ist oder
bei notwendiger sofortiger Feststellung von schadenrelevanten Umstanden - auch telefonisch
oder elektronisch.

Insbesondere sind anzuzeigen:
e der Versicherungsfall;
o die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung;
o die Zustellung einer Strafverfligung, einer Streitverkiindung oder einer Mitteilung Uber
ein Diversionsangebot, sowie die Einleitung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder

Disziplinarverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten;

e alle Malinahmen Dritter zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadenersatzforderungen.
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2.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Sie haben uns bei der Feststellung und Erledigung oder Abwehr des Schadens zu unterstiitzen.

Sie mussen den von uns bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechtsbeistand) bevollmachtigen, ihm
alle bendgtigten Informationen geben und ihm die Prozessflhrung Uberlassen.

Ist Innen die rechtzeitige Einholung unserer Weisungen nicht mdglich, so miissen Sie selbst
innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle gebotenen Prozesshandlungen (auch Einspruch
gegen eine Strafverfugung) vornehmen.

Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung einen Schadenersatzanspruch
ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu vergleichen. Ausnahme davon: Sie konnten die
Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern.

Eine Verletzung dieser Pflichten durch Sie oder eine mitversicherte Person bewirkt gemaf § 6
VersVG unsere Leistungsfreiheit als Versicherer.

Vollmacht des Versicherers

Wir sind als Versicherer bevollmachtigt, im Rahmen unserer Verpflichtung zur Leistung alle uns
zweckmaRig erscheinenden Erklarungen in lhrem Namen bzw. im Namen des Versicherten
abzugeben.

Artikel 42 - Abtretung des Versicherungsanspruches

Der Versicherungsanspruch darf vor seiner endglltigen Feststellung ohne unsere ausdriickliche Zustimmung
weder abgetreten noch verpfandet werden.

Artikel 43 - Versicherung fiir fremde Rechnung

Soweit die Versicherung neben Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers selbst auch
Schadenersatzverpflichtungen anderer Personen umfasst, sind alle in dem Versicherungsvertrag beziglich
des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemaf anzuwenden,;
sie sind neben dem Versicherungsnehmer im gleichen Umfang wie dieser fir die Erflllung der
Obliegenheiten verantwortlich. Die Ausubung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlief3lich
dem Versicherungsnehmer zu.
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Teil G - Rohbauversicherung

Die Bestimmungen zur Rohbauversicherung gelten erganzend zu Teil A bis F der Allgemeinen Bedingungen
fur die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025 und haben nur Giltigkeit, wenn die
Rohbauversicherung vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.

Artikel 44 - Was gilt bei einer Rohbauversicherung?

1.

Voraussetzungen fir eine Rohbauversicherung

Als Rohbau gilt ein vollkommen unbewohntes und unbenitztes Gebaude im Zustand der Errichtung
bis zu seiner Bezugsfertigkeit (keine An-, Um- und Zubauten oder Generalsanierungen).
Voraussetzung fir die Gewahrung der pramienfreien Rohbauversicherung ist jedoch, dass nach
Ende der Rohbaudeckung ein pramienpflichtiger Vertragszustand von mindestens drei Jahren
besteht. Sollte diese Mindestlaufzeit nicht erfullt sein, haben wir das Recht, die Halfte jener Pramie
zu verlangen, welche nach Umfang und Dauer der Rohbauversicherung fir den pramienfreien
Zeitraum zu zahlen gewesen ware.

Dauer der Rohbauversicherung

2.1 Der pramienfreie Versicherungsschutz wird fir die Dauer eines Jahres gewahrt. Sollte das
Bauvorhaben friiher abgeschlossen und das versicherte Gebaude bezugsfertig sein, ist uns
dies unverziglich (mit einer Frist von vier Wochen) zu melden. Ab dem Zeitpunkt der
Bezugsfertigkeit des versicherten Gebaudes, frihestens ab Kenntniserlangung seitens des
Versicherers, werden wir den Vertrag entsprechend dem beantragten Versicherungsschutz
pramienpflichtig stellen und die jeweils vereinbarte Pramie ist ab diesem Zeitpunkt zu
entrichten. Verletzen Sie diese Anzeigepflicht, fihrt dies im Schadenfall zur Leistungsfreiheit.
Unter "bezugsfertig" bezeichnen wir ein Gebaude, das die Mdglichkeit bietet, darin zu wohnen.
Samtliche bauseitigen Tatigkeiten am Gebaude sind zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. Es ist
nicht Voraussetzung, dass tatsachlich darin gewohnt wird.

2.2 Ist nach Ablauf eines Jahres der versicherte Rohbau noch nicht fertig gestellt und noch nicht
bezogen, so kdnnen Sie eine einmalige Verlangerung der Pramienfreiheit um ein weiteres Jahr
beantragen. Das weitere Vorgehen entspricht den Vorgaben gemaf Punkt 2.1.

2.3 Die Vertragsdauer laut Polizze gilt jeweils um den pramienfreien Zeitraum verlangert.

Feuerversicherung

Versichert sind der Rohbau und das darin befindliche, zum Bau gehdrende und im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehende Material, jedoch mit Ausnahme von BauhUutten und Handwerkzeug.

Sturmversicherung

Versicherungsschutz fir Sturmschaden geman Teil D besteht nur dann, wenn das Gebaude
vollstandig geschlossen ist. Dabei mussen insbesondere

o das Dach komplett eingedeckt sein,
e das Giebelmauerwerk bis unter die Dachhaut bzw. unter die Dachschalung gefihrt sein,
e der Dachraum vollkommen nach auf3en hin geschlossen sein und

e samtliche Tir- und Fenstertffnungen entweder ordnungsgemaf verschlossen und verglast oder
zumindest durch massive Holzverschalungen geschutzt sein.

Schaden durch Hagel an Fassade und Dachhaut sind - sofern Sie nicht anderweitig daflr

entschadigt werden - auch dann gedeckt, wenn der Gebaudezustand noch nicht den oben
beschriebenen Vorgaben entspricht.
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5. Haftpflichtversicherung
Der Versicherungsschutz bezieht sich im Rahmen der vereinbarten Pauschalversicherungssumme
auf das Risiko des Haus- und Grundbesitzes fir den bestehenden Rohbau.
Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Bauherr sind wahrend der Dauer der
Rohbauversicherung versichert. In Abanderung des Artikels 35, Punkt 1.3, gilt die gesamte
Bausumme mit 1.000.000 Euro limitiert.

6. Zu den Ubrigen in der Polizze angefihrten Deckungen - das kénnen sein:
e Haushaltversicherung

e Leitungswasserversicherung

beginnt der Versicherungsschutz keinesfalls vor der Bezugsfertigkeit des versicherten Gebaudes.
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Teil H - Home Assistance
Artikel 45 - Notfalltelefonnummer
Unter der Home Assistance Notfalltelefonnummer

0800 21 60 06 in Osterreich (kostenfrei)
+43 12160006 aus dem Ausland

stehen lhnen jederzeit Ansprechpartner zur Verfligung, die Ilhnen Hilfe im Rahmen der Leistungen der Home
Assistance anbieten.

Artikel 46 - Was ist Gegenstand und Umfang der Home Assistance?

1. Im Rahmen der Home Assistance informieren, beraten, organisieren wir Hilfs- und
Beistandsleistungen und tragen in den hierfiir vorgesehenen Notfallen die entstehenden Kosten -
siehe dazu auch Artikel 53.

2. Versicherungsschutz wird im jeweiligen Versicherungsfall im Umfang und nach Mafigabe der
nachfolgenden Bestimmungen zur Home Assistance geboten.

Artikel 47 - Abwicklung, Beauftragung von Dritten, Voraussetzungen fiir die Geltendmachung von
Leistungen

1. Wir haben fiir Sie eine Notfallzentrale eingerichtet, die das gesamte Jahr hindurch rund um die Uhrin
Betrieb ist. Voraussetzung fir die Inanspruchnahme von Leistungen aus der Home Assistance ist,
dass in allen Fallen diese Notfallzentrale telefonisch unter den in Artikel 45 und auf der Polizze
angefiihrten Telefonnummern kontaktiert wird.

2. Aufgrund eines solchen Anrufes erteilt die Notfallzentrale die gewlinschten Informationen oder
organisiert samtliche notwendige Hilfs- und BeistandsmalRnahmen, insbesondere alle erforderlichen
Kontakte zu Werkstatten, Hotels, Dienstleistungsunternehmen und Rechtsanwalten. In jenen Fallen,
in denen wir dartiber hinaus nach Mafigabe von Artikel 53 auch Kosten solcher Hilfs- und
Beistandsleistungen tragen, erfolgt die Beauftragung von Dritten fiir die Erbringung von Leistungen
aus dem gegenstandlichen Versicherungsvertrag durch Sie oder die versicherten Personen selbst
oder Uber Ihren Auftrag durch die Notfallzentrale im Namen und auf Rechnung der jeweiligen
versicherten Personen. In all diesen Fallen entsteht kein direktes Vertragsverhaltnis zwischen uns
und dem beauftragten Dritten (Artikel 57).

3. Es besteht kein Anspruch auf Kostenersatz aus dem gegenstandlichen Versicherungsvertrag, wenn
Hilfs- und Beistandsleistungen von lhnen oder den versicherten Personen ohne vorherige
Zustimmung der Notfallzentrale selbst organisiert oder Dritte direkt ohne Einschaltung der
Notfallzentrale gemaf Punkt 1 und 2 beauftragt werden.

Artikel 48 - Was gilt als Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist bei der Inanspruchnahme von Informations-, Organisations- und
Versicherungsleistungen rund um das versicherte Risiko ein Notfall gemaf Artikel 53.

Artikel 49 - Was gilt als Notfall?

Als Notfall wird ein Schadenereignis bezeichnet, das eine sofortige Malinahme erfordert, um einen grof3eren
Folgeschaden an den versicherten Sachen zu vermeiden. Dazu z&hlen folgende Schadenereignisse:

e Storungen bei Heizung, Wasserversorgung und Wasserentsorgung, Energieversorgung sowie von
TiefkUhlgeraten;
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e Beschadigungen des Daches oder der AuRenverglasung am versicherten Objekt;
e Verlust von Schliisseln zu Eingangstiiren des versicherten Objektes;
e Beschadigte oder zerstorte Schidsser des versicherten Objektes.

Artikel 50 - Welche Personen sind mitversichert?

1. Versicherungsschutz besteht fiir Sie und Personen, welche im gemeinsamen Haushalt leben
und dort hauptgemeldet sind (versicherte Personen).

2. Alle versicherten Personen sind jeweils fiir sich fiir die Erfiillung samtlicher Obliegenheiten, der
Schadenminderungs- und Rettungspflicht verantwortlich.

3. Die Auslibung und Geltendmachung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stehen nur Ihnen als
Versicherungsnehmer zu. Mitversicherte Personen kénnen Deckungsanspriche aus dem
gegenstandlichen Versicherungsvertrag uns gegeniber nur mit Ihrer Zustimmung geltend machen.

Artikel 51 - Zeitlicher Geltungsbereich der Home Assistance

Der Versicherungsschutz gilt fir Versicherungsfalle, die wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrages
eintreten.

Artikel 52 - Wo gilt die Home Assistance?
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den in der Polizze angefuhrten versicherten Risikoort, sofern bei
den einzelnen Leistungen gemal Artikel 53 nicht entsprechende Einschrankungen oder Abweichungen
angefihrt sind.
Artikel 53 - Welche Leistungen erbringen wir?

1. Allgemeines

1.1 Unsere Notfallzentrale

e Dbietet taglich 24 Stunden eine Schadenaufnahme und leitet die Daten unverziiglich an
uns weiter;

e informiert, berat (reine Informationsleistungen);

e organisiert Hilfs- und Beistandsleistungen (Organisationsleistungen) bei einem Notfall
und

e tragtin den hierflr vorgesehenen Fallen darlber hinaus die genannten Kosten bis zum
jeweiligen Hochstbetrag (Kostentragung) im Umfang und nach MalRgabe der
nachfolgenden Bestimmungen.

1.2 In allen Fallen, in denen wir die Kosten bis zu einer bestimmten Hohe tragen, ist darin die
Mehrwertsteuer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften enthalten.

2. Handwerkerservice
Unsere Notfallzentrale organisiert fir Sie eine(n)
e Installateur bei Schaden oder Defekten an Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen;

o Elektriker bei Schaden oder Defekten an Elektro- und Heizungsinstallationen;
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e Dachdecker, Zimmermann oder Spengler zur Dachreparatur an Ein- oder
Zweifamilienwohnhausern;

o Elektrotechniker bei Schaden, Defekten oder Ausfall von Kihl-, Gefrier- und Heizungsgeraten;
e Glaser bei Bruchschaden an der AuRenverglasung;
¢ Rohrreinigungsfirma bei Verstopfung des Rohrsystems;

e Tischler oder Schlosser bei Schaden oder Defekten an Eingangstiiren oder Fenstern der
Wohnraumlichkeiten

Darilber hinaus leisten wir bei einem Notfall infolge eines oben genannten Schadenereignisses
Kosten in Form einer Leistungspauschale bis zu 350 Euro. Wir erbringen diese Leistung auch dann,
wenn die von den vorgenannten Professionisten erbrachte Leistung nicht oder nur teilweise unter den
Versicherungsschutz aus Teil B bis E der Allgemeinen Bedingungen fir die Eigenheimversicherung
WohnlichER GO! Start 2025 fallt. Voraussetzung dafir ist, dass der betreffende Handwerker tber die
Notfallzentrale organisiert wurde.

3. Psychologische Betreuung
Ist nach einem versicherten Einbruch in die versicherten Raumlichkeiten fur Sie oder eine im
gemeinsamen Haushalt lebende Person der Bedarf flir eine Beratung/Betreuung durch einen
autorisierten Psychologen gegeben, iibernehmen wir Organisation und Kosten bis 350 Euro.

4. Ersatzunterkunft

Bei Unbewohnbarkeit der versicherten Raumlichkeiten infolge eines Notfalls GUbernehmen wir die
Organisation einer adaquaten Ersatzunterkunft.

5. Bewachung der versicherten Raumlichkeiten
Ist nach einem Notfall die Bewachung der versicherten Raumlichkeiten zur Vermeidung moglicher
weiterer Schaden notwendig, Ubernehmen wir die Kosten der Bewachung bis zum nachsten Werktag
bis maximal 500 Euro.

6. Schliusseldienst
Kdénnen Sie oder eine andere versicherte Person die Eingangstiir zur versicherten Wohnung oder zu
Ihrem versicherten Eigenheim nicht 6ffnen, organisieren wir die Turéffnung und Gbernehmen die
hierflr anfallenden Kosten bis maximal 350 Euro. Die Kostenlibernahme gilt auch fur den Fall, dass
Sie den Schliisseldienst in einem Notfall nicht Gber unsere Notfallzentrale beauftragen konnten. Nicht
ersetzt werden Kosten fiir ein neues Schloss.

7. Schlossdnderung nach einem Einbruchdiebstahl/Raub

Wenn lhnen oder einer anderen versicherten Person der Eingangsturschlissel durch
Einbruchdiebstahl oder Raub abhandengekommen ist, organisieren wir den Schlossaustausch.

8. Umazugsdienste

Wir nennen Ihnen Umzugsfirmen bzw. Speditionen, wenn die Wohnungseinrichtung nach einem
Notfall voriibergehend verbracht werden muss, sowie Moglichkeiten, wo diese gelagert werden kann.
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Artikel 54 - Wann besteht kein Versicherungsschutz?

Kein Versicherungsschutz besteht fir samtliche Versicherungsfalle, die

1.

mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfliigungen von hoher Hand, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen aufgrund einer
Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind, und Erdbeben unmittelbar oder
mittelbar zusammenhangen;

bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch eine versicherte Person
eintreten, sowie fur Versicherungsfalle, die vorsatzlich herbeigefihrt werden;

mit nuklearen Ereignissen in unmittelbarem Zusammenhang stehen;

durch Baumangel sowie mangelnde Instandhaltung des Wohnhauses entstanden sind, wenn der
Versicherungsnehmer gleichzeitig auch Eigentiimer des versicherten Gebaudes ist.

Artikel 55 - Welche Obliegenheiten miissen Sie beachten?

1.

Versicherungsfalle gemaf Artikel 48 miissen noch vor Inanspruchnahme von Leistungen
unverzuglich telefonisch unserer Notfallzentrale gemeldet werden.

Der Schaden ist so gering wie mdglich zu halten und Sie missen eventuelle Weisungen von uns
befolgen.

Sie mussen nach Méglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beitragen und uns jede zumutbare
Untersuchung tber die Ursache und Héhe des Schadens und tber den Umfang der
Entschadigungspflicht gestatten, sowie Belege zum Nachweis der Schadenhdéhe vorlegen.

Bei Geltendmachung der aufgrund unserer Leistung auf uns Gbergegangenen Ersatzanspriiche
gegeniber Dritten missen Sie uns unterstiitzen und uns die hierflr benétigten Unterlagen
aushandigen.

Auf Anfrage sind uns jene Unterlagen zur Verfligung zu stellen, aus denen sich die Berechtigung der
mitversicherten Personen ergibt.

Wird eine der unter Punkt 1 bis 5 genannten Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
verletzt, sind wir gemaf § 6 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Artikel 56 - Leistungsbegrenzungen, Subsidiaritat

1.

Haben Sie sich aufgrund unserer Leistung Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hatten
aufwenden missen, kénnen wir die Leistung um einen Betrag in Hohe dieser Kosten kirzen. Die
versicherten Personen kénnen insgesamt keine Entschadigung verlangen, die ihren Gesamtschaden
Ubersteigt.

Aus dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag wird vereinbarungsgemaf nur in dem Umfang eine
Leistung erbracht, soweit nicht aus einem anderen zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehenden
Versicherungsvertrag mit einem Privatversicherer oder einer anderen Institution mit gleichem oder
ahnlichem Unternehmenszweck fiir dasselbe Interesse und dieselbe Gefahr ein Leistungsanspruch
geltend gemacht werden kénnte. Dies gilt auch fir den Fall, dass aus einem solchen Vertrag, aus
einem vom Versicherungsnehmer oder von den versicherten Personen zu vertretenden Umstand,
kein Versicherungsschutz/Anspruch gegeben ist. Sofern der Versicherer trotz bestehender
Subsidiaritat bereits Leistungen erbracht hat, gehen die Ersatzanspriiche der versicherten Personen
gegeniber Dritten mit Zahlung auf den Versicherer tber.
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3. Bei Bestehen einer Haushaltversicherung WohnlichER GO! 2025 gelten die Leistungen der Home

Assistance aus gegenstandlichem Versicherungsvertrag fur das Eigenheim subsidiar.

Artikel 57 - Haftungsausschluss

1.

Wir haften als Versicherer nicht fuir Schaden, die lhnen oder den versicherten Personen von Dritten
im Zusammenhang mit der Erbringung von Versicherungsleistungen aus dem gegenstandlichen
Versicherungsvertrag zugefiigt werden.

Das gilt insbesondere fiir alle Nachteile und Schaden samtlicher gemaf Artikel 54 versicherter
Personen, die durch mangelhafte Leistungserbringung oder schuldhafte Handlungen Dritter, welche
im Namen und auf Rechnung der versicherten Personen von der Notfallzentrale gemaf Artikel 51
oder von diesen selbst beauftragt wurden, verursacht werden.

Artikel 58 - Wann endet der Versicherungsschutz der Home Assistance?

Die Home Assistance ist eine Zusatzleistung zu Ihrer Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025
und teilt daher das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Eigenheimversicherungsvertrages
WohnlichER GO! Start 2025.

Artikel 59 - Regressrecht

1.

Die von uns erbrachten Leistungen sind von Ihnen zur Génze zurtickzuzahlen, wenn sich erst
nachtraglich herausstellt, dass zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls wegen
Pramienzahlungsverzug oder Vorliegen eines Risikoausschlusses gemal Artikel 54 kein
Versicherungsschutz bestanden hat. Das gilt auch, wenn wir wegen Verletzung von Obliegenheiten
gemal Artikel 55 leistungsfrei sind, wobei in diesem Fall die Rickzahlungspflicht im Umfang und
nach Mallgabe des § 6 VersVG besteht.

Die mitversicherten Personen haften bei Vorliegen eines Risikoausschlusses sowie bei

Obliegenheitsverletzungen solidarisch mit Ihnen fir die Riickzahlung der fir Sie erbrachten
Leistungen.
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Teil | - ERGO Unwetterwarnung

Die Bestimmungen (Teilnahmebedingungen) zur ERGO Unwetterwarnung haben nur Giiltigkeit, wenn die
ERGO Unwetterwarnung vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.

Artikel 60 - Welche Serviceleistung wird im Rahmen der ERGO Unwetterwarnung erbracht?
Mit dem Unwetterservice "ERGO Unwetterwarnung" bieten wir in Zusammenarbeit mit einem
Serviceprovider als zusatzliches kostenfreies Service die Zustellung von Unwettermeldungen ber die
Medien SMS und E-Mail an.
Sie erhalten 6értlich und zeitlich exakte Vorhersagen bei heftigem Sturm, Gewitter, Hagel, Glatteis,
ergiebigem Schneefall und Starkregen fir Ihre Region anhand lhrer Postleitzahl. Dieses innovative und
zuverlassige Vorwarnsystem kann lhnen helfen, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen um damit Schaden an
Ihrem Eigentum zu verhindern und Ihre Sicherheit zu erhéhen.
Die Wettervorhersagen werden von hochqualifizierten Meteorologen und mit Hilfe modernster
Prognosesoftware und Unwetter-Radar-Technologie erstellt. Sie erhalten in der Regel 2-3 Stunden vor
Eintritt des Unwetters lhre regionale Wetterwarnung per SMS und/oder E-Mail Gbermittelt. Somit bleibt
genugend Zeit, Unwetterschaden rechtzeitig vorzubeugen.
Artikel 61 - Wann erfolgt eine Warnung?
e bei Gefahr von schwerem Sturm mit Spitzen von mehr als 100 km/h
e bei schwerem Gewitter verbunden mit Starkregen und Hagel
e bei Gefahr von intensivem Starkregen (40/80 mm in 6/24h)
e bei Gefahr von ergiebigem Neuschnee (10/25 cm in 6/24h)
e bei Gefahr von Eisregen
Artikel 62 - Vertragsschluss/Vertragsbeendigung
1. Der Vertrag uber die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen kommt zwischen lhnen und uns
zustande, wenn Sie uns fur die Zustellung der Unwetterinformation die Medien "SMS" und/oder
"E-Mail" bei Vertragsabschluss bekannt geben und diese durch ein BegriRungs-SMS und/oder
E-Mail bestatigt wurden.
2. Sie haben das Recht, die Vereinbarung dartber jederzeit zu kiindigen oder von dieser Vereinbarung
zurickzutreten. Die Kuindigung bzw. den Rucktritt kdnnen Sie Uber lhre(n) Betreuerln oder Gber die
E-Mail-Adresse office@ergo-versicherung.at geltend machen und ist giiltig mit dem Einlangen bei

uns.

3. Diese Deckungserweiterung kann von uns jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen Frist
gekundigt werden.

4. Mit dem Vertragsabschluss werden die Bestimmungen zur ERGO Unwetterwarnung anerkannt.
Artikel 63 - Lieferverpflichtung, Haftung fiir fehlerhafte Lieferung und Information

1. Wir liefern mit Hilfe des Zustellservices eines Service-Providers die von lhnen im Rahmen lhres
Vertrages bestellten Warnungen auf das jeweils gewlinschte Medium.
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2. Die bestellten Warnungen werden maschinell ausgeldst und zum Teil mit Hilfe von Providern
zugestellt, auf die weder wir noch unsere Kooperationspartner Einfluss haben. Eine Haftung fir
fehlerhafte Zustellungen (Verzug, Nichtleistung, etc.) ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit beruht, ebenso wie fur Lieferstdrungen, auf die unser
Kooperationspartner keinen Einfluss haben konnte.

3. Unwetterwarnungen werden mit Sorgfalt erstellt. Sie unterliegen aber aus der Natur der Sache und
aufgrund der Nutzung technischer Hilfsmittel einem nicht beherrschbaren Irrtumsrisiko. Wir kénnen
daher unabhangig von Vorsatz und grober Fahrlassigkeit keine Gewahr fiir die Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Aktualitat der Warnungen und Informationen tibernehmen.

4. Die Unwetterwarnungen werden ausschlieRlich fir Gebiete innerhalb der Republik Osterreich erstellt.
Artikel 64 - Kosten

Die Unwetterwarnung ist fir Sie bei Abschluss einer Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025
kostenfrei.

Artikel 65 - Welche Voraussetzungen sind fiir die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen zu erfiillen?

Sie missen uns, um das Service nutzen zu kdnnen, lhre Handynummer oder E-Mail-Adresse
bekanntgeben.

Artikel 66 - Datenschutz

Personenbezogene Daten werden von uns und unserem Kooperationspartner nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung, sowie im Rahmen von gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. des
Telekommunikationsgesetzes) verwendet. Sie erklaren mit Anerkennung der Bestimmungen zur ERGO
Unwetterwarnung hierzu lhre Einwilligung.

Artikel 67 — Schlussbestimmungen zur Unwetterwarnung

Sollten einzelne Bestimmungen der ERGO Unwetterwarnung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Giiltigkeit der Gibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmungen oder zur Ausflllung der Vertragsliicke tritt eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich
mdglich, dem entspricht oder dem zumindest am ndchsten kommt, was wir nach dem Sinn und Zweck des
Vertrages gewollt hatten, wenn wir die Unwirksamkeit der Bestimmung oder die Vertragslicke gekannt
hatten.
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Teil J - Differenzdeckung

Die Bestimmungen zur Differenzdeckung gelten ergénzend zu Teil A bis F und H bis | der Allgemeinen
Bedingungen fir die Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025 und haben nur Giiltigkeit, wenn die
Differenzdeckung zu WohnlichER GO! Start 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.

Artikel 68 - Was ist Gegenstand der Differenzdeckung?

Die Differenzdeckung erganzt fir den in der Polizze vereinbarten Zeitraum eine anderweitig bestehende
Eigenheimversicherung fir das gleiche Risiko im nachstehend beschriebenen Umfang. Der
Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung geht dem
Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung vor.

Artikel 69 - Welchen Leistungsumfang umfasst die Differenzdeckung?

1. Die Differenzdeckung leistet flir solche Schadenereignisse, die in der anderweitig bestehenden
Eigenheimversicherung nicht oder nicht im vollen Umfang versichert sind, bis zur Héhe und Umfang
des in der Polizze vereinbarten Versicherungsschutzes (das umfasst z.B. Versicherungssummen,
Haftungserweiterungen, Entschadigungsgrenzen) abziglich der vertraglich vereinbarten Leistungen
aus der anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung.

2. Malgeblich fur die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig bestehenden
Eigenheimversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum
Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachtraglich vorgenommene
Anderungen an der anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung bewirken keine Erweiterung
der Differenzdeckung.

3. Erganzend zu den Bestimmungen aus Teil A bis F und H bis | der Allgemeinen Bedingungen fiir die
Eigenheimversicherung WohnlichER GO! Start 2025 werden Leistungen aus der Differenzdeckung
nicht erbracht, wenn

3.1 zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung keine anderweitige
Eigenheimversicherung bestanden hat;

3.2 aus dem bestehenden Vertrag oder der bestehenden Differenzdeckung mangels
Pramienzahlung kein Versicherungsschutz gegeben ist.

Artikel 70 - Was miissen Sie im Schadenfall tun?
1. Sie haben einen Schadenfall

1.1 zunachst dem Versicherer der anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung anzuzeigen
und dort lhre Anspriche geltend zu machen;

1.2 zur Differenzdeckung unverziglich zu melden, sobald Sie von dem anderweitigen Versicherer
informiert werden, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter
die Leistungspflicht fallt.

2. Die Gbrigenin Teil A bis F und H bis | der Allgemeinen Bedingungen fiir die Eigenheimversicherung
WohnlichER GO! Start 2025 genannten Obliegenheiten, die von lhnen im Versicherungsfall zu
beachten sind, bleiben unberihrt; insbesondere haben Sie nach Aufforderung durch uns die
erforderlichen Auskinfte zur Feststellung der Entschadigungspflicht zu erteilen, sowie die zur
Feststellung der Leistungshéhe notwendigen Unterlagen des anderen Versicherers einzureichen.
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Artikel 71 - Wann und wie wird die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestelit?

1.

Der vorliegende Eigenheimversicherungsvertrag wird zu dem in der Polizze genannten Endtermin der
anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung durch den Wegfall der Bestimmungen Uber die
Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die anderweitig
bestehende Eigenheimversicherung vor dem genannten Ablauftermin endet. Die vorzeitige
Beendigung der anderweitig bestehenden Eigenheimversicherung ist uns unverziglich mitzuteilen.

Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz ist
die hierfir vereinbarte Pramie zu entrichten.

Seite 42 von 42



	Teil A - Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 1 - Vertragsgrundlagen
	Artikel 2 - Wo können Ansprüche aus dem Vertrag gerichtlich geltend gemacht werden?
	Artikel 3 - Welches Recht gilt?
	Artikel 4 - Welche Gefahrenumstände müssen Sie uns bei Vertragsabschluss mitteilen?
	Artikel 5 - Was müssen Sie im Fall einer Gefahrerhöhung beachten?
	Artikel 6 - Welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie beachten?
	Artikel 7 - Was ist die Versicherungsperiode (das Versicherungsjahr) und wie regelt sich die Vertragsdauer?
	Artikel 8 - Wann beginnt der Versicherungsschutz?
	Artikel 9 - Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
	Artikel 10 - Unter welchen Voraussetzungen können Sie vom Vertrag zurücktreten?
	Artikel 11 - Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens
	Artikel 12 - Mehrfache Versicherung; vereinbarter Selbstbehalt
	Artikel 13 - Schadenfall
	Artikel 14 - Begrenzung der Entschädigung
	Artikel 15 - Was passiert bei schuldhafter Herbeiführung eines Schadenfalles oder bei Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt?
	Artikel 16 - Wann erhalten Sie eine Entschädigungszahlung?
	Artikel 17 - Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall
	Artikel 18 - In welcher Form müssen Sie Erklärungen abgeben?
	Artikel 19 - Wann kommt es zu einer stillschweigenden Verlängerung des Versicherungsvertrages?
	Artikel 20 - Schäden durch Terrorakte
	2. Folgende Schäden sind nicht versichert:
	Artikel 23 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?
	2. Folgende Schäden bzw. Beeinträchtigungen sind nicht versichert:
	Teil E - Gemeinsame Bestimmungen zur Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
	Artikel 25 – Versicherungssumme
	1. Berechnungsgrundlage der Versicherungssumme
	2. Unrichtige Quadratmeterzahl/Unterversicherung
	3. Wertanpassung
	Artikel 26 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?
	2. Versicherte Kosten
	Zusätzlich zur Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:
	3. Nicht versicherte Kosten
	Artikel 27 - Nicht versicherte Schäden
	Artikel 28 - Welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie beachten?
	Artikel 29 - Was müssen Sie im Schadenfall tun?
	2. Schadenmeldungspflicht
	3. Schadenaufklärungspflicht
	4. Leistungsfreiheit
	Artikel 30 - Versicherungswert
	Artikel 31 - Welche Leistung erhalten Sie im Schadenfall?
	2. Ersatzleistung für versicherte Kosten
	3. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	4. Fälligkeit festgestellter Entschädigungen
	Artikel 32 - Regress; Versicherungssumme nach dem Schadenfall
	Teil F - Haftpflichtversicherung Haus- und Grundbesitz
	Artikel 33 - Was gilt als Versicherungsfall?
	Artikel 34 - Was ist Gegenstand der Haftpflichtversicherung?
	Artikel 35 - Welche Gefahren sind versichert?
	Artikel 36 - Vergrößerung des versicherten Risikos
	Artikel 37 - Wo gilt Ihre Haftpflichtversicherung?
	Artikel 38 - Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
	Artikel 39 - Welche Leistungen werden durch uns erbracht?
	Artikel 40 - Für welche Schadenersatzverpflichtungen wird von uns keine Leistung erbracht?
	Artikel 41 - Obliegenheiten; Vollmacht des Versicherers
	2. Vollmacht des Versicherers
	Artikel 42 - Abtretung des Versicherungsanspruches
	Artikel 43 - Versicherung für fremde Rechnung
	Teil G - Rohbauversicherung
	Artikel 44 - Was gilt bei einer Rohbauversicherung?
	Artikel 46 - Was ist Gegenstand und Umfang der Home Assistance?
	Artikel 47 - Abwicklung, Beauftragung von Dritten, Voraussetzungen für die Geltendmachung von Leistungen
	Artikel 48 - Was gilt als Versicherungsfall?
	Artikel 49 - Was gilt als Notfall?
	Artikel 50 - Welche Personen sind mitversichert?
	Artikel 51 - Zeitlicher Geltungsbereich der Home Assistance
	Artikel 52 - Wo gilt die Home Assistance?
	Artikel 53 - Welche Leistungen erbringen wir?
	2. Handwerkerservice
	3. Psychologische Betreuung
	4. Ersatzunterkunft
	5. Bewachung der versicherten Räumlichkeiten
	6. Schlüsseldienst
	7. Schlossänderung nach einem Einbruchdiebstahl/Raub
	8. Umzugsdienste
	Artikel 54 - Wann besteht kein Versicherungsschutz?
	Artikel 55 - Welche Obliegenheiten müssen Sie beachten?
	Artikel 56 - Leistungsbegrenzungen, Subsidiarität
	Artikel 57 - Haftungsausschluss
	Artikel 58 - Wann endet der Versicherungsschutz der Home Assistance?
	Artikel 59 - Regressrecht
	Teil I - ERGO Unwetterwarnung
	Artikel 60 - Welche Serviceleistung wird im Rahmen der ERGO Unwetterwarnung erbracht?
	Artikel 61 - Wann erfolgt eine Warnung?
	Artikel 62 - Vertragsschluss/Vertragsbeendigung
	Artikel 63 - Lieferverpflichtung, Haftung für fehlerhafte Lieferung und Information
	Artikel 64 - Kosten
	Artikel 65 - Welche Voraussetzungen sind für die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen zu erfüllen?
	Artikel 66 - Datenschutz
	Artikel 67 – Schlussbestimmungen zur Unwetterwarnung
	Teil J - Differenzdeckung
	Artikel 68 - Was ist Gegenstand der Differenzdeckung?
	Artikel 69 - Welchen Leistungsumfang umfasst die Differenzdeckung?
	Artikel 70 - Was müssen Sie im Schadenfall tun?
	Artikel 71 - Wann und wie wird die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt?

